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1. Anlass und Ziel

Die Kostenentwicklung einiger öffentlicher Bau-
vorhaben in Hamburg hat auch in der letzten Le-
gislaturperiode zu Kritik geführt. Auf Ersuchen
des Senats hat der Rechnungshof in der umfas-
senden Beratenden Äußerung „Kostenstabiles
Bauen“ vom 8. Juli 2010 Verbesserungsvor-
schläge unterbreitet. Im Arbeitsprogramm des Se-
nats für die 20. Legislaturperiode sind die Über-
prüfung und Neustrukturierung des städtischen
Hochbaumanagements, ein Kosten- und Zeitmo-
nitoring in der Senatskanzlei und die Entwicklung
eines professionellen Bau- und Gebäudemanage-
ment als Aufgaben formuliert. In der Drucksache
19/4638 wird der Senat ersucht zu berichten, wel-
che Schlussfolgerungen er aus den Beratenden
Äußerungen des Rechnungshofes zieht bzw. wel-
che Maßnahmen er ergreift, um Planungsmängel
abzustellen und unvorhergesehene und unkon-
trollierte Kostensteigerungen bei Investitionsmaß-
nahmen künftig zu vermeiden.

1.1 Feststellungen des Rechnungshofes

Der Rechnungshof kommt in seiner Beratenden
Äußerung zum Kostenstabilen Bauen zu folgen-
den Ergebnissen:

– Bei öffentlichen Bauprojekten waren in den
letzten Jahren z.T. gravierende Kostensteige-
rungen gegenüber den veranschlagten Kosten
zu verzeichnen.

– Der weit überwiegende Teil der Kostensteige-
rungen ist auf Mängel in der Vorbereitungs-
und Planungsphase zurückzuführen.

– Der Schwerpunkt der Gründe lag dabei in
mangelhaften Planungen, dabei wiederum vor
allem in falsch geplanten Baukosten (d.h. zu
hohe Standards, Kostenansätze) und fehler-
hafter Bedarfsermittlung.

– Darüber hinaus bemängelt der Rechnungshof,
dass Risiken, Alternativen und Wirtschaftlich-
keit einer Maßnahme zu wenig betrachtet, ex-
terne Planungsleistungen, Zuwendungsan-
träge und Ausführung zu wenig überwacht,
Projektverantwortlichkeiten nicht konsequent
festgelegt und Kostenbeiträge Dritter nicht
konsequent erhoben werden.

Dies hat folgende Gründe:

– Die festgestellten Mängel sind weniger auf feh-
lende Regeln als auf eine mangelnde Anwen-
dung derselben zurückzuführen.

– Dies wird u.a. auf Zeitdruck und fehlende bzw.
mangelnde Planungs- und Projektsteuerungs-
kompetenz bei vielen Bedarfsträgern zurück-
geführt. 

– Im Hochbau wird darüber hinaus auf Änderun-
gen in den Planungsprozessen, die in den Jah-
ren 1992 bis 1995 durch das Projekt „Reorga-
nisation der staatlichen Hochbauverwaltung 
– PROBAU –“ eingeleitet wurden, hingewiesen:

• Dezentralisierung der Planungsmittel – und
damit kein Controlling durch Senatskanzlei,
Finanz- oder der damaligen Baubehörde
über alle geplanten und laufenden Hoch-
bauprojekte durch Wegfall der Planungsfrei-
gaben,

• Einrichtung von Globaltiteln, die eine Vor-
lage der Haushaltsunterlage Bau zur An-
meldung im Haushaltsverfahren nicht mehr
zur Vorgabe macht,

• Wegfall der Prüfung der Haushaltsunterlage
Bau durch die Technische Aufsicht, insbe-
sondere die Prüfung, ob die haushaltsrecht-
lichen Vorschriften (Wirtschaftlichkeit, Bau-
standard, genehmigtes Raumprogramm)
beachtet wurden.

Als weiteres Problem tritt hinzu, dass die Kommu-
nikation und Entscheidungsfindung im politischen
Raum nicht hinreichend auf die Risiken und Unsi-
cherheiten abgestimmt sind, die Bauvorhaben
immanent sind.

Der Senat stellt fest, dass die Empfehlungen und
Leitlinien des Rechnungshofes einen wichtigen
Beitrag für ein kostenstabiles Bauen darstellen.
Für viele dieser dargelegten Punkte bestehen be-
reits ausreichende Regelungen bzw. Vorschriften
(z.B. Pflicht zur Fortschreibung der Kostenunter-
lagen bei Kostenänderungen; Anforderungsprofil
an freiberuflich Tätige bei Großprojekten; Kosten-
aspekte bei Architekten- und Ingenieurwettbewer-
ben; Anforderungen an das Baucontrolling; Ver-
einbarung von Kostenobergrenzen mit freiberuf-
lich Tätigen). Allein eine weitere Verdichtung des
diesen Leitlinien und Empfehlungen zugrunde lie-
genden Regelwerks lässt keine signifikante Ver-
besserung der Situation erwarten. Vielmehr be-
darf es zukünftig einer stringenteren Beachtung
bzw. Anwendung des Regelwerks durch alle Pro-
jektbeteiligten, aber auch der Entscheidungsträ-
ger. Der Senat hat bei seiner Stellungnahme
einen Fokus auf die Themen gelegt, bei denen
nach seiner Auffassung der größte Handlungsbe-
darf besteht und im Hinblick auf eine Optimierung
der Kostenstabilität bei öffentlichen bzw. haus-
haltsfinanzierten Baumaßnahmen die größte Wir-
kung zu erwarten ist.

1.2 Ziel der Drucksache

Hamburg muss wieder in die Lage versetzt wer-
den, große Bauprojekte kostenstabil und termin-
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gerecht zu planen und zu realisieren. Daher hat
der Senat das städtische Baumanagement ent-
sprechend den Empfehlungen des Rechnungs-
hofes auf seine organisatorische und praktische
Leistungsfähigkeit hin überprüft und Verbesse-
rungsvorschläge erarbeitet, mit denen das Errei-
chen folgender Ziele sicher gestellt werden soll:

– Kostenstabiles und termingerechtes Planen
und Bauen,

– Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung, 

– Übersichtliche Organisation mit klaren Verant-
wortlichkeiten,

– Einheitlichkeit und Qualität der Regelwerke
und

– Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, Po-
litik sowie Verwaltung.

Der Senat beabsichtigt, diese Ziele durch Ände-
rungen in der Struktur und Projektabwicklung zu
erreichen: 

– Mit der Einführung eines einheitlichen Rollen-
modells mit Bedarfsträgern (Fachbehörden,
Bezirksämtern und Senatsämtern) und betrieb-
lich organisierten Realisierungsträgern (Bau-
dienststellen, Landesbetrieben und öffentliche
Unternehmen) werden die Projektorganisation
standardisiert und den Beteiligten eindeutige
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlich-
keiten zugewiesen. 

– Alle Kostenunterlagen ab 1 Mio. Euro, für den
Landschaftsbau ab 500.000 Euro, sollen durch
technische Aufsichtsinstanzen u.a. auf die
Themen Wirtschaftlichkeit, Baustandards, Kos-
tenrisiken und -genauigkeit geprüft werden.

– Öffentliche Gebäude sollen schrittweise in ein
modifiziertes Mieter-Vermieter-Modell über-
führt werden, um über Mietzahlungen eine ver-
besserte Ressourcensteuerung und eine Opti-
mierung der Gebäudewirtschaft über den Le-
benszyklus zu erreichen. 

– In der Senatskanzlei soll ein Baumonitoring
eingeführt werden, das die Kosten- und Ter-
minentwicklung von großen Bauprojekten ab
10 Mio. Euro und von geeigneten Bauprogram-
men überwacht.

– Es wird wieder eine Wertgrenze für Einzelver-
anschlagungen im Hochbau eingeführt. Da-
rüber hinaus erfolgt eine Anpassung der Wert-
grenzen im Tief- und Landschaftsbau.

– Zukünftig ist in Kostenunterlagen und gegen-
über Politik und Öffentlichkeit der Kostendar-
stellung mehr Raum einzuräumen. Es sind ins-
besondere die Kostenermittlungsstufen (z.B.
Kostenschätzung) und die unterschiedlichen

Kostenbestandteile (z.B. Kostenrisiken, Preis-
steigerung) zusammenhängend darzustellen.
Des weiteren erfolgt eine veränderte Veran-
schlagungssystematik. Zukünftig können Preis-
steigerungen veranschlagt werden.

1.3 Struktur im öffentlichen Bauwesen 
und Zielgruppe der Neuorganisation 

1.3.1 Organisation des öffentlichen Bauwesens

Das öffentliche Bauwesen umfasst aus einem
baufachlichen Blickwinkel drei Sektoren:

– Hochbau mit der Unterscheidung in allge-
meine Büroimmobilien und Spezialimmobilien
für öffentliche Zwecke (z.B. Schulen, Hoch-
schulen, Krankenhäuser),

– Tiefbau mit der Unterscheidung in Verkehrs-
wege (Straße, Schiene, Wasser etc.), Inge-
nieurbauwerke (Brücken, Tunnel etc.), Wasser-
bauwerke (Hochwasserschutz, Hafenanlagen
etc.), Leitungen sowie Sanierungsanlagen und
Freimachung von Flächen,

– Landschaftsbau (Grünanlagen).

Fachbehördliche Zuständigkeiten gibt es bei der
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
(BWVI), der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt (BSU) und der Finanzbehörde (FB):

– Die BWVI ist zuständig für Straßen in einem
definierten übergeordneten Netz, Brücken,
Tunnel und die Infrastruktur einschließlich
Hochwasserschutz im Hafenbereich.

– Die BSU ist zuständig für die ministeriellen
sowie zentral wahrzunehmenden Aufgaben
des Hochbaus. Darüber hinaus ist sie zustän-
dig für den Hochwasserschutz, Gewässer in
einem definierten übergeordneten Netz (soweit
nicht die räumliche Zuständigkeit der Hamburg
Port Authority (HPA) gegeben ist), Altlastensa-
nierung, Flächenrecycling und Landschafts-
bau.

– Die FB ist zuständig für die haushaltsrecht-
lichen Vorschriften im Zusammenhang mit
Baumaßnahmen (z.B. Verwaltungsvorschriften
zu §§ 24/54, 23 und 44 Landeshaushaltsord-
nung (LHO), Raumprogramme, Raumstan-
dards, Richtlinien für die Kostenschätzung,
Leitfaden Wirtschaftlichkeit u.ä.). 

Daneben gibt es weitere Zuständigkeiten der
Behörden und Bezirke in ihren Fachbereichen. 

1.3.2 Zielgruppe

Die mit dieser Drucksache entwickelten Vorgaben
sind verbindlich:
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– für alle Fachbehörden, Senats- und Bezirks-
ämter sowie Tochterorganisationen1), 

– die Bauvorhaben des Hoch-, Tief- und sonsti-
gen Ingenieurbaus und Landschaftsbau um-
setzen und 

– die vollständig oder anteilig aus dem (Investi-
tions-)Haushalt der Freien und Hansestadt
Hamburg finanziert werden.

Baumaßnahmen in diesem Sinne und nach den
Definitionen der Haushaltsmodernisierung sind
insbesondere die Investitionen, die in den Finanz-
plänen der Aufgabenbereiche (SNH2)) enthalten
sind. Aber auch größere Baumaßnahmen ab
500.000 Euro (z.B. Erhaltungsmaßnahmen), die in
den Ergebnisplänen dargestellt sind, unterliegen
dieser Drucksache.

Die Vorgaben dieser Drucksache sind auf alle Zu-
wendungen der Freien und Hansestadt Hamburg
anzuwenden, wenn diese projektbezogen für
Baumaßnahmen gewährt werden (siehe Nr. 2.1
der VV zu § 23 LHO). 

Sofern bei anteilig finanzierten Bauprojekten von
diesen Vorgaben abgewichen werden soll, ist dies
zu begründen und zu dokumentieren.

Für gemeinsame Baumaßnahmen der Freien und
Hansestadt Hamburg mit dem Bund, die anteilig
aus dem Hamburger Haushalt finanziert werden,
gelten weiterhin das Bundesrecht und die ein-
schlägigen Vorschriften des Bundesministeriums
für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung
(BMVBS). Dies gilt insbesondere für die Aufstel-
lung der RE-Unterlagen3). Für diese Maßnahmen
ist im Vorwege zu klären, welche Vorgaben für
den Hamburger Haushaltsanteil gelten sollen.
Der Bedarfsträger sollte gleichwohl das Ziel ver-
folgen, dass die in dieser Drucksache beschrie-
benen Maßnahmen in ihren Grundzügen auch bei
diesen Baumaßnahmen angewendet werden.

Ein Großteil des finanziellen Hochbauvolumens
der Freien und Hansestadt Hamburg wird über
Mieter-Vermieter-Modelle (MVM) umgesetzt. Bei
diesen Projekten werden Anreize für kostenstabi-
les Bauen und Betreiben über den langfristigen
Mietzins gesetzt. Die Dienstleister müssen alle In-
vestitionen dahingehend prüfen, ob sie im Rah-
men der vereinbarten Miete realisiert werden kön-
nen oder ob sie zu einer Mietanpassung führen
müssen. 

Für Bauinvestitionen, die Einfluss auf den Miet-
zins (Festsetzung oder Änderungen) haben, sind
vor Abschluss entsprechender Verträge die mit
dieser Drucksache dargestellten Handlungsmo-
dule sinngemäß anzuwenden. Dies gilt insbeson-
dere für die Vorgaben zu den Baukostenplanun-

gen (vgl. Abschnitt 2.2), Projektvorbereitung
(3.1.1), Aufstellung von Kosten- oder vergleichba-
ren Unterlagen und deren Prüfung durch eine
Technische Aufsicht (4.1 und 4.2). 

Über eine weitergehende Anwendung der Hand-
lungsmodule und des Baumonitorings auf Maß-
nahmen, die über MVM umgesetzt werden, wird
im Rahmen der Drucksache zum MVM entschie-
den (siehe Abschnitt 3.3).

In diese Kategorie fallen auch öffentlich-private
Partnerschaften (ÖPP-Projekte) und öffentlich-
öffentliche Partnerschaften (ÖÖP-Projekte). Die
Vorgaben zum kostenstabilen Bauen sind zu-
mindest bis zum Zustandekommen des entspre-
chenden ÖPP- bzw. ÖÖP-Vertrages anzuwenden.
Auch die Vorgaben zur Baukostenplanung (vgl.
2.2) sind für diese Projekte sinngemäß anzu-
wenden.

Die Finanzierungen der Krankenhäuser richten
sich nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
(KHG), dem Hamburgischen Krankenhausgesetz
(HmbKHG) und den dazu erlassenen hamburgi-
schen Förderrichtlinien. Auf die Fördermittel be-
steht ein gesetzlicher Anspruch, sie sind keine
Zuwendung im Sinne der §§ 23 und 44 LHO. Im
Regelfall erfolgt eine Festbetragsfinanzierung.
Über die Festbetragssumme hinausgehende Kos-
tensteigerungen werden auf Grund gesetzlicher
Vorgaben nicht gewährt und sind durch den Kran-
kenhausträger zu finanzieren. Die Krankenhäuser
unterliegen daher den Ausführungen dieser
Drucksache grundsätzlich nicht. Dies gilt auch für
die einzuführende Wertgrenze für Einzelveran-
schlagungen im Hochbau. Eine Veranschlagung
dieser gesetzlich zustehenden Mittel in Global-
titeln ist weiterhin möglich. Mit der jährlichen
Drucksache über die Krankenhausinvestitionsmit-
tel (gem. Drucksache 17/1024), dem Kranken-
hausinvestitionsprogramm und dem Kranken-
hausplan wird regelmäßig über die geplanten und
realisierten Maßnahmen berichtet. Die Behörde
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1) Öffentlich-rechtliche Organisationseinheiten (Lan-
deseinrichtungen und -betriebe und Sondervermö-
gen nach § 15 und § 26 LHO, Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen öffentlichen Rechts) und Pri-
vatrechtliche Organisationen, die ganz oder mehr-
heitlich im Eigentum der Freien und Hansestadt
Hamburg stehen.

2) Strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens
(SNH).

3) Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Ent-
wurfsunterlagen im Straßenbau.
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für Gesundheit und Verbraucherschutz hat sicher-
zustellen, dass die mit dem Förderantrag ein-
zureichenden Raumprogramme und Bau- und
Kostenunterlagen den Anforderungen der LHO,
den Verwaltungsvorschriften und Richtlinien ent-
sprechen und eine Prüfung der Bau- und Kosten-
unterlagen im Sinne der Anforderungen des Ab-
schnitts 4.1 (Technische Aufsichten) erfolgt. 

Das Universitätsklinikum Eppendorf wird aus dem
Haushalt der Behörde für Wissenschaft und For-
schung (BWF) finanziert und unterfällt daher für
projektbezogene Baumaßnahmen dieser Druck-
sache (siehe Abschnitt 1.3.3).

Die Projektentwicklung und das Controlling der
öffentlichen Realisierungsträger, die einen Verlust-
ausgleich aus dem Hamburger Haushalt erhalten
und nicht Zielgruppe dieser Drucksache sind,
werden einer zukünftigen Betrachtung unterlie-
gen. Hierunter fallen auch die rechtlich selbstän-
digen Unternehmen des privaten und öffentlichen
Rechts, an denen die Freie und Hansestadt Ham-
burg oder die Hamburger Gesellschaft für Vermö-
gens- und Beteiligungsmanagement mbH (HGV)
beteiligt sind. 

Der Senat kann jeder Zeit weitere Projekte,
Dienststellen und Organisationseinheiten bestim-
men, für die die Vorgaben dieser Drucksache ver-
bindlich sein sollen. 

1.3.3 Hamburger Baudienststellen und
öffentliche Organisationseinheiten

Die ehemals staatlichen Baustrukturen mit klassi-
schen Baudienststellen in den Fachbehörden und
Bezirksämtern wurden in vielen Bereichen bereits
in öffentliche Organisationseinheiten mit betrieb-
licher Struktur überführt. Ziel dieser Organisa-
tionsänderung war die Schaffung von klaren
Strukturen und der effiziente Einsatz der öffent-
lichen Mittel, die durch eine Optimierung des
Baus und der Bewirtschaftung bzw. des Betriebs
der Gebäude und Anlagen erreicht wurde. Diese
Rechtsformen bieten durch die Einführung be-
triebswirtschaftlicher Steuerungselemente und
gegebenenfalls auch der Möglichkeit eigenständi-
ger Finanzierung (eigene Einnahmen, eigenstän-
dige Kreditaufnahmemöglichkeit) Vorteile. 

Hamburg benötigt weiterhin eine überschaubare
Zahl von Realisierungsträgern, die über die not-
wendige Kompetenz und Leistungsfähigkeit ver-
fügen, große Bauprojekte zu entwickeln und zu
steuern. 

Die folgenden Dienststellen und städtischen Or-
ganisationseinheiten sind als Realisierungsträger
für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig und
stehen für Baumaßnahmen im Hoch-, Tief- und
Landschaftsbau als Dienstleister zur Verfügung.
Für sie gelten die Anforderungen aus dieser
Drucksache uneingeschränkt.
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BSU – Amt für Bauordnung und Hochbau (ABH) –
Hochschulbau:

ABH ist für die Planung und Durchführung von
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Gebäu-
den des Landes Hamburg, vorrangig von Hoch-
schulen verantwortlich. Für den Bereich der
Hochschulen besteht mit der Hochschulbau-
dienststelle in der BSU die letzte klassische
Hochbaudienststelle in der Kernverwaltung. Die
Hochschulbaudienststelle ist als Realisierungs-
träger insbesondere für die BWF tätig. Darüber
hinaus erbringt ABH Dienstleistungen u.a. auch
für die Finanzbehörde/Immobilienmanagement.

Sprinkenhof AG (SpriAG):

Der Sprinkenhof AG ist seit 1950 die Bewirtschaf-
tung der stadteigenen und überwiegend gewerb-
lich genutzten Bestandsimmobilien übertragen
worden. Gegliedert ist das Unternehmen in die Ge-
schäftsbereiche Immobilienservicezentrum und
Immobilienmanagement. Sie führt Neubaumaß-
nahmen, die Bewirtschaftung und Unterhaltung
sowie alle dafür erforderlichen baulichen Maß-
nahmen für Gewerbe-, Büro- und Spezial-
immobilien durch.
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Gesellschaft für Kommunal- und 
Gewerbeimmobilien mbH (GWG Gewerbe): 

Die GWG Gewerbe wurde 1999 für den nachhalti-
gen Bau und Betrieb von gewerblichen und kom-
munalen Immobilien gegründet. Gesellschafts-
zweck sind die Bewirtschaftung, die Verwaltung
sowie die bauliche Betreuung von fremden und ei-
genen Kommunal- und Gewerbeimmobilien. Ein
Schwerpunkt der Aktivitäten ist die Sanierung
und Bewirtschaftung von Schulbauten. Aktuell ist
die GWG Gewerbe mit der Bewirtschaftung der
Gebäude der allgemeinbildenden Schulen im
Bezirk Harburg im Rahmen eines ÖÖP-Projektes
beauftragt (Modell Hamburg Süd). 

Hamburgische Immobilien Management 
Gesellschaft mbH (IMPF):

Die IMPF hat 143 Liegenschaften und Gebäude
der Feuerwehr, Polizei und staatlichen Museen
gepachtet und an Behörden und Einrichtungen
der Freien und Hansestadt Hamburg vermietet.
Sie ist für die Errichtung, die Ausstattung, den Be-
trieb und die Erhaltung dieser Spezialimmobilien
zuständig.

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft
mbH (ReGe):

Die städtische ReGe, ursprünglich gegründet zur
Durchführung eines großen Tiefbauprojekts (Air-
bus-Erweiterung), ist heute im Hochbau mit dem
Bau der Elbphilharmonie und weiteren Spezialim-
mobilen sowie mit der Umsetzung oder Beratung
von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Tief-
und Straßenbau und von naturschutzfachlichen
und wasserwirtschaftlichen Maßnahmen tätig. 

Landesbetrieb Straßen, Brücken und 
Gewässer (LSBG):

Das ehemalige Amt für Bau und Betrieb wurde
2007 in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO über-
führt. Der LSBG hat mit Ausnahme der Lichtsig-
nalanlagen und öffentlichen Beleuchtung keine
originäre Zuständigkeit und ist als Dienstleister
der Behörden für die Realisierung und die be-
darfsgerechte Erhaltung der technischen Infra-
struktur verantwortlich. Sein Leistungsspektrum
umfasst Straßen (Hauptverkehrsstraßen, Bundes-
fernstraßen), Küsten- und Binnenhochwasser-
schutz, Gewässer (außer Bundeswasserstraßen),
konstruktive Bauwerke (u.a. Brücken, Tunnel,
Wände, Schleusen, Sperr- und Schöpfwerke), öf-
fentliche Beleuchtung, Lichtsignal- und Verkehrs-
telematikanlagen. 

Bezirksämter:

Die Bezirksämter sind für ein definiertes nachge-
ordnetes Straßen- und Gewässernetz, Spiel-
plätze, Betriebsplätze, Häuser der Jugend etc.,

Grün- und Erholungsanlagen, Wälder und Natur-
schutzgebiete und zukünftig auch für Er-
schließungen und Sportstätten zuständig. Sie
nehmen innerhalb der Freien und Hansestadt
Hamburg tief- und hochbauliche Aufgaben in den
traditionellen Formen der Betreuung eines Ver-
waltungsvermögens durch eine zuständige
Dienststelle auf der Basis des kameralen Haus-
halts ohne Kosten- und Leistungsrechnung wahr
und setzen im Rahmen ihrer bezirklichen Aufga-
ben Landschaftsmaßnahmen um. Die Bezirksäm-
ter sind im Tiefbaubereich sowohl Bedarfs- als
auch Realisierungsträger, ohne dass diese Rollen
bewusst voneinander getrennt werden. Die Maß-
nahmen werden durch Rahmen-, Zweck- und Ein-
zelzuweisungen aus dem Haushalt finanziert. 

Hamburg Port Authority (HPA):

Die HPA ist räumlich zuständig für das Hafenge-
biet und führt in diesem auch sämtliche Baumaß-
nahmen (Straßen, Wasserbau- und Hochwasser-
schutzanlagen, konstruktive Bauwerke, öffentliche
Beleuchtung, Lichtsignal- und Verkehrstelematik-
anlagen) eigenständig durch. Im Bereich des
Hochwasserschutzes im Hafen ist HPA als Reali-
sierungsträger für die BSU – Amt für Umwelt-
schutz tätig. Für die Maßnahmen des Hochwas-
serschutzes und einzelne projektbezogen finan-
zierte Bauvorhaben unterliegt die HPA den Vor-
gaben dieser Drucksache. 

BSU – Amt für Umweltschutz:

Die Sanierungen von kontaminierten Standorten
zur Gefahrenabwehr werden in der Abteilung Bo-
denschutz/Altlasten auf Grundstücken im Eigen-
tum der Freien und Hansestadt Hamburg, auf
Grund öffentlich-rechtlicher Verträge oder bei Er-
satzvornahmen durchgeführt. Im Rahmen des
Flächenrecyclings werden Brachflächen für eine
Nutzung hergerichtet. Zum Aufgabengebiet gehö-
ren auch der Erhalt der Infrastruktur der gesicher-
ten Altlasten und der Anlagen zur Behandlung
von Grundwasserschäden sowie die Nachsorge. 

Hamburger Friedhöfe – Anstalt öffentlichen
Rechts (HF):

Die HF betreibt Hamburgs größte Parkfriedhöfe
Ohlsdorf und Öjendorf und zählt zu den führen-
den Dienstleistungsunternehmen im Friedhofs-
und Bestattungswesen.

Neben diesen Dienststellen und Unternehmen
gibt es weitere städtische Organisationseinhei-
ten, die im Regelfall als Realisierungsträger in
einem klar umrissenen Aufgabenfeld tätig sind.
Auch diese Unternehmen unterliegen bei einer
projektbezogenen Finanzierung aus dem Ham-
burger Haushalt den Vorgaben dieser Drucksache.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. WahlperiodeDrucksache 20/6208
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Behörde für Justiz und Gleichstellung – 
Strafvollzugsamt:

Die regelhaften Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen der Gebäude der Justizvoll-
zugsanstalten werden durch einen eigenen Fach-
bereich durchgeführt, da hier umfangreiches Spe-
zialwissen für die hohen Sicherheitsanforderun-
gen erforderlich ist. 

Landesbetrieb SBH | Schulbau Hamburg:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2013 ist der Landes-
betrieb SBH als eigenständiger Dienstleister für
Bau und Bewirtschaftung von Schulimmobilien
tätig (siehe Drucksache 20/5317). Eine organisa-
torische Gleichordnung mit der GWG Gewerbe ist
vorgesehen.

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE):

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist
eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen
Rechts und eine Gliedkörperschaft der Univer-
sität Hamburg. Mit dem Tochterunternehmen KFE
Klinik Facility-Management Eppendorf GmbH be-
sitzt das UKE Erfahrung und Kompetenz im Be-
reich der Bauplanung und Baudurchführung. Mit
dem Masterplan wurde in den vergangenen Jah-
ren die komplette organisatorische und bauliche
Restrukturierung des UKE umgesetzt. Auf dieser
Basis plant und realisiert das Baumanagement
sämtliche Neubau-Maßnahmen des UKE. 

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- 
und -bau GmbH (DEGES):

Die DEGES ist eine Gesellschaft des Bundes und
einiger Länder zur Realisierung von Fernstraßen-
projekten. Hamburg ist ihr zur Abdeckung von Be-
lastungsspitzen und zur Einbeziehung von zu-
sätzlichem Know-how im Fernstraßenbau beige-
treten. Die DEGES plant und baut im Auftrag der
BWVI (diese wiederum als Auftragsverwaltung
nach dem Grundgesetz für den Bund) die Erwei-
terung der A7, bei der ergänzende Lärmschutz-
tunnel auch aus dem Hamburger Haushalt mit-

finanziert werden, sowie die Verlegung der Wil-
helmsburger Reichsstraße und den Neubau der 
A 26/Hafenquerspange. Für diese Projekte ist zu
prüfen, ob sie den Ausführungen dieser Druck-
sache unterliegen sollen.

HafenCity Hamburg GmbH (HCH):

Die HCH – gegründet zur Entwicklung des Ge-
biets der HafenCity – betreibt in ihrem Zuständig-
keitsbereich auch den Tief- und Landschaftsbau.
Sie konzipiert, plant und errichtet insbesondere
Kaimauern, Straßen, Plätze und öffentliche Grün-
anlagen und betreibt diese bis zu einer Übergabe
an die jeweils zuständige Dienststelle. Die Finan-
zierung der Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
erfolgt zu Lasten des Sondervermögens „Stadt
und Hafen“. Die HCH nimmt Aufgaben als Be-
darfs- und Realisierungsträger wahr. Das Zusam-
menwirken und die Aufgabenverteilung mit Fach-
behörden und Dritten sind durch den Geschäfts-
besorgungsvertrag und die Vereinbarung über die
Erschließung der HafenCity verbindlich geregelt.
Die aus diesem Sondervermögen finanzierten
Baumaßnahmen unterliegen den Vorgaben dieser
Drucksache.

Hamburgische Stadtentwässerung (HSE):

Die HSE führt die mit dem Stadtentwässerungs-
system verbundenen Tiefbaumaßnahmen eigen-
ständig durch. Sie finanziert ihre Baumaßnahmen
grundsätzlich aus Gebühreneinnahmen. Für die
haushaltsfinanzierten städtischen Erschließun-
gen ist zu prüfen, ob sie dieser Drucksache unter-
liegen sollen.

Hamburger Hochbahn AG (HHA):

Die HHA betreibt als Nahverkehrsunternehmen
U-Bahn- bzw. Buslinien, unterhält und erstellt teil-
weise die hierfür erforderlichen Infrastrukturanla-
gen. Eine projektbezogene Finanzierung erfolgt
in Einzelfällen, wie zum Beispiel beim Bau der 
U-Bahnlinie U4 in die HafenCity, über Zuwendun-
gen. 
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Internationale Gartenschau 2013 GmbH
(igs 2013):

Die igs konzipiert, plant und führt im Wilhelms-
burger Inselpark in 2013 eine internationale Gar-
tenschau durch. Dafür realisiert sie im Park-
gelände Projekte des Garten- und Landschafts-
baus und – unterstützt durch den LSBG –
Brücken und Wasserbaumaßnahmen.

Die in Abschnitt 1.3.3 genannten Baudienststel-
len, Landesbetriebe und öffentlichen Unterneh-
men besitzen nach Einschätzung des Senats die
erforderlichen Qualifikationen und erfüllen die An-
forderungen, um Baumaßnahmen kostenstabil
durchzuführen. Es ist keine abschließende Auf-
listung von Einheiten. Hier nicht aufgeführte
Dienststellen und Unternehmen können mit Zu-
stimmung der Senatskanzlei ebenfalls als Reali-
sierungsträger für öffentlichen Baumaßnahmen
tätig werden, sofern sie gegenüber dem Bedarfs-
träger nachweisen, dass sie einen vergleichbaren
Standard aufweisen und organisatorisch und

fachlich in der Lage sind, die Anforderungen die-
ser Drucksache sowie der Vorschriften und Re-
gelwerke zu erfüllen. 

2. Kostenstabiles Bauen – Voraussetzungen 
und Wirkungszusammenhänge

2.1 Zentrale Ansatzpunkte

Der Erfolg eines Bauprojektes hängt neben der
fristgerechten Erstellung und der Erfüllung der
gestalterischen und funktionalen Anforderungen
insbesondere von der Erreichung der Kostenziele
ab. Neben den Investitionskosten müssen dabei
auch die Planungs- und Betriebskosten betrachtet
werden. Die Kostenbestandteile können in Ab-
hängigkeit von der Projektart und der Größenord-
nung des Projektes stark variieren. Sie sind im
Rahmen von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
genauer zu betrachten und durch die technischen
Aufsichten zu prüfen. Der qualitative Zusammen-
hang zwischen dem Grad der Beeinflussbarkeit
und den Projektkosten ist in der nachstehenden
Abbildung dargestellt.
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Beeinflussbarkeit

Zeit
Vorbereitung Planung Realisierung Betrieb / Nutzung

Kosten im Summenverlauf

Grad der Beeinflussbarkeit der Kosten

Kosten

Planungskosten

Investitionskosten 

Betriebskosten

Abb. 1: Beeinflussbarkeit der Kosten in den unterschiedlichen Projektphasen

Weit überwiegend entscheidet sich in der Phase
der Projektvorbereitung und -planung durch kos-
tenbewusstes Handeln, welche Gesamtkosten
ein Bauwerk auslöst. Während der Realisierungs-
und Betriebsphase lässt sich hieran nur wenig
ändern.

In jeder Projektphase können Fehler auftreten
bzw. aufgedeckt werden, die sich kostenerhöh-
end auswirken. Die Kosten der Fehlerverhütung
und -behebung erhöhen sich von Phase zu Phase
im Projektfortschritt jeweils um ein Mehrfaches.
Je später ein Fehler entdeckt wird, desto schwie-
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riger und kostenintensiver wird seine Korrektur.
Deshalb ist ein gutes Qualitäts- und ein funktio-
nierendes Risikomanagement wegen der komple-
xen Herstellungsprozesse, knapper Personalka-
pazitäten und zunehmender Aufgaben eine wich-
tige Voraussetzung, um die Entdeckung und Ver-

meidung von Fehlern während der Planungs-,
Entwurfs- und Bauvorbereitungsphase zu ge-
währleisten. Der Zusammenhang zwischen der
Entwicklung dieser sogenannten Fehlerkosten
und den Projektphasen ist in der folgenden Abbil-
dung dargestellt.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode Drucksache 20/6208

Zeit

Kosten pro 
Fehler(behebung)

Vorbereitung Planung Realisierung Betrieb 

Fehlerentdeckung Fehlerverhütung 

Abb. 2: Fehlerkostenentwicklung im Projektfortschritt

Der dargestellte Zusammenhang gilt analog auch
für Planungsänderungen. Je später im Projekt-
verlauf es zu einer Modifikation des ursprüngli-
chen Planungssolls kommt, desto kostenträchti-
ger ist i.d.R. eine Berücksichtigung der Änderun-
gen. Daher ist eine möglichst frühzeitige, syste-
matische und abschließende Definition bzw. Kon-
kretisierung des Planungssolls inklusive der Bau-
bzw. Qualitätsstandards unter Einbeziehung aller
Beteiligten bzw. Anspruchsberechtigten ein Ga-
rant für mehr Kostenstabilität bei öffentlichen
Baumaßnahmen.

Der im Verhältnis zu den Gesamtkosten geringe
Mitteleinsatz in der Phase der Projektvorberei-
tung und -planung in Verbindung mit dem erheb-
lichen Potential der Kostenbeeinflussung führt
zwangsläufig zu dem Schluss, dass nur eine Stei-
gerung der Qualität bei Vorbereitung und Planung
von Bauprojekten eine signifikante Verbesserung
der Kostenstabilität bewirken kann. 

Der Senat wird bei künftigen Bauprojekten ver-
stärkt auf eine ausreichende Projektvorbereitung
und -planung achten und entsprechende Zeitbe-
darfe in den Zeitplänen einkalkulieren. Es muss
künftig der Grundsatz gelten: Kostenstabiles
Bauen hat Vorrang vor schnellem Baubeginn.

2.2 Baukostenplanung

Bauwerke unterscheiden sich von den meisten
anderen Wirtschaftsgütern wesentlich, da sie
i.d.R. Unikate darstellen. Auf Grund der Standort-
gebundenheit trifft dieses selbst auf typisierte
Bauwerke zu, da der „Grund und Boden“, auf
dem ein Bauwerk steht oder errichtet werden soll
einzigartig ist. Außerdem unterliegen die „Ferti-
gungsbedingungen“ – anders als in der industri-
ellen Serienproduktion – erheblichen externen
Einflüssen. Darüber hinaus sind im Gegensatz zu
anderen Wirtschaftsgütern insbesondere für
größere Infrastrukturmaßnahmen die Planungs-
und Realisierungsprozesse sehr langwierig sowie
die Nutzungs- bzw. Betriebszeiten von z. T. über
100 Jahren sehr langfristig. Da für Bauwerke
keine Prototypen erstellt werden können, sind 
alle Kostenbetrachtungen in der Projektvorberei-
tungs- und -planungsphase i.d.R. auf der Grund-
lage von Erkenntnissen, die aus realisierten Bau-
maßnahmen gewonnen wurden, anzustellen. Die
Einzigartigkeit baulicher Anlagen und die Not-
wendigkeit der Extrapolation bzw. Prognose von
Kostendaten über große Zeiträume stellt eine
besondere Herausforderung an die mit der Kos-
tenplanung für Bauprojekte befassten Fachleute
dar.
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Die Kostenplanung umfasst die Gesamtheit aller
Maßnahmen der Kostenermittlung und des Kos-
tencontrollings (Kostenkontrolle und -steuerung).
Kostenplanung ist ein kontinuierlicher und syste-
matischer Prozess über alle Planungsphasen mit
dem Ziel, ein Bauprojekt wirtschaftlich und kos-
tentransparent sowie kostensicher zu realisieren.

Kostenermittlungen im Rahmen der Planung von
Bauvorhaben dienen als Grundlagen für Finan-
zierungsüberlegungen und Kostenvorgaben, für
Maßnahmen der Kostenkontrolle und der Kosten-
steuerung, für Planungs-, Vergabe- und Aus-
führungsentscheidungen sowie zum Nachweis
der entstandenen Kosten. Die DIN 276 unter-
scheidet im Prozess des Projektfortschritts fünf
Kostenermittlungsstufen: Kostenrahmen, Kosten-
schätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag
und Kostenfeststellung. 

Es ist für die fachliche und politische Entschei-
dungsfindung und deren Kommunikation von
grundlegender Bedeutung, dass künftig alle Aus-
sagen über Kosten eindeutig und unter Verwen-
dung nur der Begriffe dieser Kostenermittlungs-
stufen zugeordnet werden und dass das Bewusst-
sein über die damit jeweils verbundenen Kosten-
genauigkeiten und -risiken allgemein präsent ist.

– Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage
für die Entscheidung über die Bedarfsplanung
sowie grundsätzliche Wirtschaftlichkeits- und
Finanzierungsüberlegungen und zur Festle-
gung der Kostenvorgabe. Die Kosten werden
auf Grundlage von Kennwerten (z.B. Euro/m²
Brückenfläche) ermittelt. Kostenermittlungen
in der Phase der Bedarfsplanung wurden in
der Vergangenheit auch als grobe Kosten-
schätzung o.ä. bezeichnet, ohne dass dieser
Begriff näher definiert ist. Eine Kostenermitt-
lung vor Beginn der eigentlichen Planungen
erfolgt für Tief- und Ingenieurbauprojekte nur
im Bedarfsfall, z. B. zur Vorbereitung der Ent-
scheidung, ob Planungsmittel für ein Großpro-
jekt eingesetzt werden sollen.

– Die Kostenschätzung ist eine überschlägige
Kostenermittlung, der die Ergebnisse der Vor-
planung (Abschluss Leistungsphase 2 der
HOAI), Mengenschätzungen, erläuternde An-
gaben zu den planerischen Zusammen-
hängen, Vorgängen und Bedingungen sowie
Angaben zum Baugrundstück und zur Er-
schließung zugrunde liegen. Die Kostenschät-
zung dient als eine Grundlage für die Entschei-
dung über die Fortführung des Projektes. 

– Die Kostenberechnung ist eine Kostenermitt-
lung auf Grundlage der Entwurfsplanung (Ab-
schluss der Leistungsphase 3 der HOAI); ihr

liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen
und gegebenenfalls Detailzeichnungen sowie
Mengenermittlungen und für die Berechnung
und Beurteilung der Kosten relevante Erläute-
rungen zugrunde. Die Kostenberechnung ist
Teil der Haushalts- und Ausführungsunterla-
gen4) nach §§ 24 und 54 LHO und dient als
Grundlage für die weitere Entscheidung über
die Fortführung des Projektes. 

– Der Kostenanschlag ist eine Kostenermittlung
auf Grundlage der Ausführungsvorbereitung.
Ihm liegen die Entwurfsplanung (Ingenieurbau)
oder Ausführungsplanung (Hochbau und
Straßenbau), Leistungsbeschreibungen, Ange-
bote, gegebenenfalls bereits erteilte Aufträge
und entstandene Kosten zugrunde. Im Idealfall
basiert der Kostenanschlag vollständig auf An-
geboten und gegebenenfalls erteilten Aufträ-
gen sowie Abrechnungen. In der Praxis muss
aber bei Projekten mit mehreren zeitlich ver-
setzten Vergaben der Kostenanschlag bis zum
Vorliegen von Angeboten für alle Leistungen
fortgeschrieben werden. Sofern ein Kostenan-
schlag nicht vollständig auf Angeboten, Aufträ-
gen und Abrechnungen beruht, ist dieses stets
deutlich zu machen und anzugeben, in wel-
chem Umfang prognostizierte Kosten (aus der
Kostenberechnung) in den Kostenanschlag
eingeflossen sind. Je größer der Anteil an den
Gesamtkosten ist, der durch Angebote, erteilte
Aufträge und bereits entstandene Kosten be-
legt ist, desto näher kommt die Summe der im
Kostenanschlag zusammengetragenen Kosten
an die Realisierungskosten (Kostenfeststellung)
heran.

– Die Kostenfeststellung ist eine Kostenermitt-
lung auf Grundlage der geprüften Abrech-
nungsbelege (Rechnungen, Abrechnungs-
zeichnungen etc.). Sie dient zum Nachweis der
entstandenen Kosten sowie gegebenenfalls zu
Vergleichen und Dokumentationen.

I.d.R. können mit Planungsfortschritt die Bau-
kosten zunehmend exakter ermittelt werden bzw.
nehmen die Unsicherheiten bei der Kostenermitt-
lung durch eine Verfeinerung der Planung und
dem damit verbundenen Erkenntnisgewinn über
die verschiedenen Kostenermittlungsstufen ab.
Wegen der mit einem Bauvorhaben verbundenen
Unwägbarkeiten und dem Prognosecharakter von
Kostenermittlungen wird den Planenden in Wis-
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4) Bei Tief- und Ingenieurbaumaßnahmen entspricht
die Haushaltsunterlage in der Regel einer Kosten-
schätzung. Die Ausführungsunterlage basiert auf
einer Kostenberechnung. 
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Der in der Abbildung 3 dargestellte trichterför-
mige Verlauf des Toleranzrahmens spiegelt (idea-
lisiert) den Erkenntnisgewinn im Planungsfort-
schritt wieder. In der Praxis sind aber auch ganz
andere Kostenentwicklungen bei Bauprojekten
festzustellen – so treten z.B. häufig erhebliche
Kostensteigerungen erst während der Bauphase
zutage. Baukostensteigerungen können vielfäl-
tige Gründe haben. Es ist erforderlich, dass sich
Bedarfs- und Realisierungsträger zukünftig be-
wusster und systematischer als bisher mit der
Kostenentwicklung von Bauprojekten befassen.
Bei einer Analyse von Kostenentwicklungen ist es
empfehlenswert, zwischen den folgenden Ur-
sachen für Kostensteigerungen zu differenzieren:

– Kostenvarianz6) ist bedingt durch die Tat-
sache, dass die Kosten für bekannte bzw. defi-
nierte Leistungen nur mit einer von der Pla-
nungstiefe abhängigen Genauigkeit prognosti-
ziert werden können. Die Kostenvarianz ist
nicht auf geänderte oder zusätzliche Leistun-
gen zurückzuführen, sondern hat ihre Ur-
sachen im Prognosecharakter der Kosten-
ermittlung sowie den prozessbedingten Un-
schärfen der Planung.

– Kostenrisiken treten ein, wenn Kosten für Leis-
tungen anfallen, deren Erfordernis nicht vor-

hersehbar war (z.B. Risiken durch Insolvenz
des Auftragnehmers und höhere Gewalt) oder
deren Eintrittswahrscheinlichkeit und/oder
Kostenauswirkungen nicht exakt ermittelbar
waren (z.B. Baugrundrisiko und Substanz-
risiko). 

– Plan- bzw. Bausolländerungen, die zu Kosten
für zusätzliche Leistungen führen und die sich
durch Modifikation technischer oder recht-
licher Vorschriften, neue Zielvorgaben zu
Standards oder Projektanforderungen o.ä. er-
geben.

– Planungsfehler, die Kosten für geänderte
oder zusätzliche Leistungen verursachen.

– Preissteigerungen, die durch Inflation oder
andere Marktpreisentwicklungen verursacht
werden. 
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senschaft und Rechtsprechung ein Toleranzrah-
men zugebilligt, innerhalb dessen Abweichungen
der tatsächlichen Kosten von den vorher ermittel-
ten Kosten noch keinen Mangel der Leistung dar-

stellen. Anhand der folgenden Grafik wird der Zu-
sammenhang zwischen den Kostenermittlungs-
stufen und der Entwicklung der Genauigkeit von
Baukostenangaben im Projektverlauf dargestellt.

Zeit

Bedarfsermittlung Grundlagen-
ermittlung Vorplanung Entwurfs-

planung 
Genehm.-
planung 

Ausführ.-
planung 
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Abb. 3: Toleranzgrenzen der Genauigkeit von Baukostenangaben im Projektfortschritt5)

5) Quelle der Zahlenwerte: Kochendörfer, Bernd/Lieb-
chen, Jens H./Viering, Markus G.: Bau-Projekt-
Management. Grundlagen und Vorgehensweisen.
Vieweg + Teubner Verlag, 2010, 4. Auflage.

6) Abweichung der prognostizierten von den tatsäch-
lichen Kosten. Im Planungsstadium kann diese Ab-
weichung nur im Sinne eines Genauigkeitsgrades
eingeschätzt werden (z.B. ± 20 %).
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In den folgenden drei Abschnitten werden Hand-
lungsfelder aufgezeigt, mit denen das Ziel eines
kostenstabilen und termingerechten Bauens er-
reicht werden soll. Diese Handlungsmodule sind
auch für bereits laufende Projekte anzuwenden,
soweit dies möglich und sinnvoll ist. 

3. Handlungsfelder Organisation und Strukturen 

3.1 Einführung eines einheitlichen Rollenmodells
Bedarfsträger – Realisierungsträger

3.1.1 Professionalisierung und
Standardisierung der Projektvorbereitung

In der Vorprojektphase, d. h. vor Beginn der Pla-
nungstätigkeit, sind für jede Baumaßnahme di-
verse Regelungen und grundsätzliche Festlegun-
gen erforderlich, die in Abhängigkeit von der tech-
nischen Komplexität, der wertmäßigen Größe und
der Anzahl sowie Zusammensetzung der Projekt-
beteiligten mehr oder weniger stark ausgeprägt
sind. Die „Organisation der Organisation“ hat
einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität
des Planungs- und Ausführungsprozesses, die
Kostenentwicklung sowie in Folge auf das fertig-
gestellte Bauwerk.

Der organisatorische Rahmen für die Projektvor-
bereitung im vorstehend genannten Sinne wird
zukünftig durch die grundsätzliche Einführung
eines Rollenmodells mit Rollendefinition für Be-
darfs- und Realisierungsträger vorgegeben. Im
Hinblick auf den Bau und Betrieb städtischer Ge-
bäude und Anlagen wird damit eine klare Aufga-
bentrennung erreicht: 

– Bedarfsträger, die Baumaßnahmen zur Erfül-
lung ihrer Fachaufgaben durchführen lassen,
sind Senatsämter, Fachbehörden und Be-
zirksämter.

– Realisierungsträger, die das Bauwerk planen,
bauen und teilweise auch betreiben sind die in
Abschnitt 1.3.3 genannten Baudienststellen,
Landesbetriebe und öffentliche Unternehmen.

Daneben kann es noch die Rolle des Eigen-
tümers/Vermögensträgers geben, der keine un-
mittelbaren Aufgaben in der Bewirtschaftung
wahrnimmt.

Dieses Rollenmodell gilt grundsätzlich für alle
Baumaßnahmen der Freien und Hansestadt Ham-
burg. Ausnahmen für kleinere Maßnahmen unter
500.000 Euro sind möglich, wenn beim Bedarfs-
träger die Voraussetzungen für ein kostenstabiles
Bauen im Sinne dieser Drucksache gewährleistet
sind. Abweichungen vom Rollenmodell und der
hier dargestellten Projektvorbereitung müssen
bewusst und begründet stattfinden und bedürfen

immer einer Konsequenzbetrachtung, die zu do-
kumentieren ist. 

Die Struktur des Rollenmodells impliziert die Kon-
zentration des Sachverstandes für den Bau und
die Instandsetzung bzw. Unterhaltung von Ge-
bäuden und Anlagen bei den Realisierungsträ-
gern. Die Bedarfsträger ihrerseits müssen dann
über eigenen baufachlichen Sachverstand ledig-
lich in dem Umfang verfügen, der für die Beauf-
tragung der Realisierungsträger erforderlich ist.
Gleichwohl kann es durchaus vorteilhaft oder er-
forderlich sein, dass auch bei den Bedarfsträgern
Sachverstand vorhanden ist. Bei Spezialimmobi-
lien (z.B. die Errichtung von Laboren) kommt der
Bedarfsermittlung und damit auch dem baufach-
lichen Sachverstand des Bedarfsträgers eine be-
sondere Bedeutung zu. 

Da in der Phase der Bedarfsermittlung der Ein-
fluss auf die Baukosten eines Projekts am größten
ist, kommt der frühzeitigen Festlegung der Bau-
standards und des Planungssolls eine wesent-
liche Bedeutung zu. Die Bedarfsträger müssen
ihre Bedarfsplanung unter wirtschaftlichen
Aspekten auf Grundlage der hierfür maßgeb-
lichen Vorschriften durchführen; gegebenenfalls
ist auf das Beratungsangebot der Finanzbehörde
bei der Aufstellung von Raumprogrammen
zurückzugreifen.

Wichtig ist, dass die Aufgaben und das Zusam-
menwirken der Akteure in der Anfangsphase
eines Projektes eindeutig definiert werden und
sich am Modell in der Anlage orientieren.

Die Entscheidung, welcher Realisierungsträger
beauftragt wird, liegt (mit Ausnahme von Andien-
geboten) beim Bedarfsträger. Der Bedarfsträger
ist dafür verantwortlich, dass nur Realisierungs-
träger mit der für die jeweilige Bauaufgabe erfor-
derlichen Fachkompetenz und Leistungsfähigkeit
beauftragt werden. Er formuliert im Projektauftrag
klar seine Erwartungen und Entscheidungsvorbe-
halte an das Projekt bzw. die Projektabwicklung.
Sofern für das Projekt besondere Anforderungen
an die Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen bestehen, ist dieses im Rahmen
der Projektbeauftragung dem Realisierungsträ-
ger vorzugeben. Eine solche besondere Anforde-
rung könnte z.B. eine hohe Kostengenauigkeit in
einem frühen Projektstadium als Entscheidungs-
grundlage für oder gegen die Fortsetzung eines
Projektes sein.

Projektkonstellationen, bei denen die Ergebnis-
verantwortung auf weitere Projektbeteiligte (teil-
weise) übertragen wird, sind zu vermeiden. Viel-
mehr sind zukünftig alle projektrelevanten Ent-
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scheidungen zu Kosten, Qualität und Terminen
nur von den beiden Akteuren – Bedarfs- und Rea-
lisierungsträger – zu treffen. Hierbei sind der
Handlungsrahmen und die Befugnisse des Reali-
sierungsträgers durch Vorgaben des Bedarfsträ-
gers im Zuge der Projektbeauftragung eindeutig
zu regeln. Vereinbarungen zwischen den Bedarfs-
und Realisierungsträgern sollten auf die Merk-
male und Eigenheiten im Hoch-, Tief- und Land-
schaftsbau eingehen und die unterschiedlichen
Besonderheiten widerspiegeln.

Der Realisierungsträger fungiert nach seiner Be-
auftragung im Rahmen der formulierten Vorgaben
als Geschäftsbesorger, d.h. ihm werden mit dem
Projektauftrag eine definierte Kompetenz und Ver-
antwortung zugewiesen, in dessen Grenzen er
selbständig Entscheidungen treffen darf. Dieses
impliziert die Pflicht, bei wesentlichen Abwei-
chungen von den Vorgaben den Bedarfsträger zu
informieren.

Dem Bedarfsträger kommen im Rahmen der Pro-
jektvorbereitung u.a. die folgenden Aufgaben zu: 

– Aufbau einer geeigneten Verantwortungsstruk-
tur (bei größeren Maßnahmen bietet sich hier-
für eine Projektorganisation an),

– Organisatorische und vertragliche Einbindung
Dritter (z.B. Investoren, DB AG),

– Bedarfsermittlung,

– Beschaffung der Finanzmittel (einschl. Einstel-
lung von Honorarkosten oder eines Pauschal-
ansatzes zur Ermittlung des Kostenrahmens in
den Haushaltsplan),

– Auswahl und Beauftragung eines Realisie-
rungsträgers,

– Abstimmungen mit dem Eigentümer/Vermö-
gensträger,

– Entwicklung von Vorgaben bzw. Anforderun-
gen für den Realisierungsträger zum Projekt
bzw. zur Projektabwicklung:

• Projektziel (strategische/übergeordnete Vor-
gaben, Bezug und Abgrenzung zu anderen
Projekten etc.),

• Budget bzw. Kostenobergrenzen (gegeben-
enfalls auch als Kennziffer – z. B. Euro/
Flächeneinheit),

• Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen,

• Baukostengenauigkeit bzw. -qualität,

• Termine, Meilensteine,

• (politische) Entscheidungsstufen,

• Bau- und Qualitätsstandards (z.B. energe-
tische Anforderungen),

• Berichtswesen und Informationspflichten
(z.B. Einbindung Baumonitoring der Senats-
kanzlei bei großen Bauprojekten),

• Projektmarketing und die Informations- bzw.
Kommunikationsstrategie sowie

• Öffentlichkeits- und Gremienarbeit.

Der Bedarfsträger kann in besonderen Fällen (ins-
besondere bei ständig wiederkehrenden Betriebs-,
Unterhaltung- und (Grund-)Instandsetzungsmaß-
nahmen an Infrastrukturanlagen) Teile seiner Auf-
gaben dem Realisierungsträger übertragen. Es
muss jedoch sichergestellt sein, dass der Bedarfs-
träger einen definierten Handlungsrahmen für
den Realisierungsträger vorgibt und die Ergeb-
nisse des Realisierungsträgers regelmäßig durch
den Bedarfsträger überprüft werden (z.B. durch
ein geeignetes Berichtswesen).

Regelhaft kommen dem Realisierungsträger im
Rahmen der Projektvorbereitung unter Berück-
sichtigung der vom Bedarfsträger formulierten
Anforderungen und Vorgaben insbesondere die
folgenden Aufgaben zu:

– Verhandlung des Projektauftrages mit dem Be-
darfsträger,

– Aufbau einer Projektorganisation,

– Ressourcenplanung (Eigen- und Fremdleistun-
gen),

– Aufbau eines Kosten- und Kostenrisikomana-
gements,

– Aufbau eines Qualitäts- und Änderungsmana-
gements,

– Projektcontrolling, 

– Projektstrukturplanung (Teilprojekte, Arbeits-
pakete etc.),

– Terminplanung (Meilensteine, Projektphasen,
Entscheidungsstufen etc.),

– Projektumfeldanalyse und

– Entwicklung von Vorgaben für das Nach-
tragsmanagement und dessen Anwendung.

Das Projektcontrolling ist Aufgabe der Realisie-
rungsträger, die den Bedarfsträgern regelmäßig
(in der Regel im Quartal, bei Bedarf kürzer) über
Planungs- bzw. Baufortschritt, Kosten, Termine
und Risiken berichten. Gegebenenfalls sind auch
Angaben zu Qualität, Verträgen, rechtlichen The-
men und Konflikten zu machen. 

Im Grundsatz muss gelten, dass kein Bauprojekt
ohne ausreichende Projektvorbereitung begon-
nen werden darf. Für jedes Projekt muss es ein
definiertes Phasenkonzept geben, dass sich an
den Leistungsphasen der HOAI orientieren kann.
Dieses muss auch die (politische) Kommunikation
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und Entscheidung umfassen. Der Senat und die
Bürgerschaft dürfen nicht in Großprojekte „hinein-
stolpern“, die irgendwann nicht rückholbar sind.
Die Grundsatzentscheidung wird i.d.R. nur auf
einem Kostenrahmen beruhen und zur Bereitstel-
lung von Planungsmitteln führen. Die haushalts-
rechtliche Selbstverständlichkeit, dass die end-
gültige Entscheidung erst nach Vorlage der Haus-
haltsunterlagen fallen darf, muss in der Praxis
umgesetzt und von allen Seiten gleichermaßen
beachtet werden. Je komplexer und kostenträchti-
ger ein Bauprojekt ist, desto systematischer und
„bewusster“ muss das Phasenkonzept im Rah-
men der Projektvorbereitung vom Bedarfsträger
definiert bzw. festgelegt werden. Die Realisie-
rungsträger sind hierbei gefordert, die Bauprojek-
ten immanenten Kostenvarianzen und -risiken
transparenter als bisher in den Entscheidungsvor-
lagen darzustellen. 

Die Bedarfs- und Realisierungsträger regeln die
organisatorische Projektvorbereitung im Sinne
dieser Drucksache einvernehmlich und legen
dies in schriftlicher Form fest. Bestehende Ge-
schäftsprozesse bzw. Projekthandbücher sind ge-
gebenenfalls an dieses neue Rollenmodell anzu-
passen. 

Zuwendungen

Bei Baumaßnahmen, die im Rahmen von Zuwen-
dungen finanziert werden, ist ebenfalls dem Rol-
lenmodell zu folgen. 

Bei Zuwendungen an eine Tochterorganisation
(s. Abschnitt 1.3.2) entscheidet der Zuwendungs-
empfänger in Rücksprache mit der zuwendungs-
gebenden Dienststelle (i.d.R. Fachbehörde), wel-
cher öffentliche Realisierungsträger das Projekt
umsetzen soll. 

Der Bedarfsträger (Zuwendungsgeber) legt im
Vorwege fest, welche Aufgaben des Bedarfsträ-
gers dem Zuwendungsempfänger übertragen
werden. Das Zuwendungsverfahren zwischen Be-
darfsträger und Zuwendungsempfänger richtet
sich nach der LHO bzw. den Verwaltungsvor-
schriften hierzu (insbesondere VV zu § 44 LHO
und VV-Bau). Zuwendungsempfänger und Reali-
sierungsträger wickeln Projektvorbereitung, Be-
auftragung und Durchführung des Bauprojektes
analog dem Rollenmodell ab.

Zuwendungen an einen der in Abschnitt 1.3 ge-
nannten Realisierungsträger sind ebenfalls im
Sinne des Rollenmodells abzuwickeln. In diesem
Fall ist der Zuwendungsempfänger identisch mit
dem Realisierungsträger.

Bei Zuwendungen an Organisationen, die keine
Tochterorganisationen der Freien und Hansestadt
Hamburg sind (externe Dritte), hat der Zuwen-
dungsgeber vor Bewilligung der Zuwendung zu
prüfen, ob eine Einhaltung bzw. Anwendung der
mit dieser Drucksache entwickelten Vorgaben
durch den Zuwendungsempfänger gesichert ist
(siehe VV zu § 44 LHO). Der Zuwendungsempfän-
ger kann zur Sicherstellung dieser Vorgaben auf
einen öffentlichen oder privaten Realisierungs-
träger zurückgreifen oder die Maßnahme selber
durchführen. Das bestehende Regelwerk beinhal-
tet diverse Vorgaben für den Zuwendungsnehmer
(z.B. zu den Themen Baurechnung, Verwendungs-
nachweise und Vergabeverfahren). Allerdings ist
eine direkte Einflussnahme des Zuwendungsge-
bers auf die Projektorganisation des Zuwendungs-
empfängers oder die Abwicklung bzw. Steuerung
des Zuwendungsprojektes nicht bzw. nur sehr be-
grenzt möglich. Grundsätzlich steht der Zuwen-
dungsnehmer in der Pflicht, sich geeignete Struk-
turen für die Realisierung des Zuwendungspro-
jektes zu schaffen. Die Verpflichtung zur Bera-
tung des Zuwendungsempfängers durch den Zu-
wendungsgeber bleibt hiervon unbenommen. 

3.1.2 Aufbau von internen
Auftragsverhältnissen bei den
Bezirksämtern

Für große Bauprojekte der Bezirksämter sollen
zukünftig interne Auftragsverhältnisse definiert
und der Leistungserbringung zu Grunde gelegt
werden. 

Auch hier soll das Rollenmodell mit den Aufgaben
und Pflichten der Bedarfs- und Realisierungsträ-
ger grundsätzlich gelten. 

Es ist zu prüfen, wie diese internen Auftragsver-
hältnisse eingeführt und umgesetzt werden kön-
nen. Dabei ist vor allem festzulegen, welche Wert-
grenze für Bauprojekte eingeführt werden soll
und wie die Rollen in vereinfachter Form in Ab-
hängigkeit zu der Komplexität und den Kosten
eines Bauprojektes sinnvoll ausgeprägt werden
sollten. 

3.2 Wettbewerb und Spezialisierung der
Realisierungsträger

Hamburg benötigt eine überschaubare Anzahl
von Realisierungsträgern, die über die notwen-
dige Kompetenz und Leistungsfähigkeit verfügen,
große Bauvorhaben zu entwickeln und zu steu-
ern. Jeder Realisierungsträger hat seine spezifi-
schen Erfahrungen und Stärken und bietet seine
Leistungen auf dem verwaltungsinternen Markt
an. Die Realisierungsträger stehen in einem ge-
wissen Wettbewerb, der insbesondere Qualität,
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Termintreue, Wirtschaftlichkeit, Kostenstabilität
und Nutzerzufriedenheit umfasst. Der Wettbe-
werb umfasst auch solche Realisierungsträger,
die gleichzeitig Bedarfsträger sind. Die Bedarfs-
träger entscheiden auf Grund dieser Aspekte
über die Auswahl eines Realisierungsträgers.

Ein Wettbewerb ist unverzichtbar, er darf aber die
Bereitschaft zur Kooperation im gesamtstädti-
schen Interesse nicht überlagern. Die Realisie-
rungsträger müssen sich bei gleichartigen Aufga-
ben gegenseitig austauschen und unterstützen.

Mit dem Bedarfsträger–Realisierungsträger–Mo-
dell ist grundsätzlich die Voraussetzung für einen
Wettbewerb um Aufträge der öffentlichen Bau-Be-
darfsträger geschaffen. Es sind dabei folgende
Aspekte zu berücksichtigen:

– Die Realisierungsträger müssen eine kritische
Größe haben, um ausreichend Kompetenz für
die wirtschaftliche und kostenstabile Abarbei-
tung von Aufträgen vorhalten zu können. Dem-
entsprechend sollten sich die Realisierungs-
träger jeweils auf bestimmte Bausektoren spe-
zialisieren.

– Grundsätzlich sollen im Rahmen des Qua-
litäts- und Leistungswettbewerbs die Ergeb-
nisse abgeschlossener Projekte über die Be-
rücksichtigung eines Realisierungsträgers bei
zukünftigen Projekten entscheiden.

– Die Anzahl der Realisierungsträger sollte so
groß sein, dass ein objektiver Vergleich zwi-
schen ihren Leistungen und damit ein Wettbe-
werb im o. g. Sinne möglich ist.

– Da der verwaltungsinterne Markt begrenzt ist,
muss auch im städtischen Interesse für die
Realisierungsträger die Planungssicherheit
gegeben sein. Daher haben Bedarfsträger ihre
geplanten Projekte frühzeitig den Realisie-
rungsträgern anzuzeigen, damit sich diese
personell und fachlich darauf einstellen kön-
nen. Größere Veränderungen an einem regel-
haften Auftragsvolumen ist den Realisierungs-
trägern ebenfalls rechtzeitig anzuzeigen.

– Die als Realisierungsträger für öffentliche Bau-
maßnahmen zur Verfügung stehenden öffentli-
chen Unternehmen (s. Abschnitt 1.3.3) sind In-
House-vergabefähig, da die Freien und Hanse-
stadt Hamburg eine Kontrolle wie über ihre ei-
genen Dienststellen ausübt und sie ihre Tätig-
keit im Wesentlichen, also nahezu ausschließ-
lich, für die an ihnen beteiligten öffentlichen
Körperschaften erbringen. Die Übertragung
einer öffentlichen Aufgabe im Wege einer In-
House-Vergabe fällt nicht unter die vergabe-
rechtlichen Regelungen des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der

Vergabeverordnung und kann daher freihändig
ohne Ausschreibung erfolgen. Eine Ausschrei-
bung ist in diesen Fällen nicht erforderlich, viel-
mehr soll es wegen des damit verbundenen
Aufwandes keine Ausschreibung bzw. keinen
Preiswettbewerb für einzelne Projekte geben. 

– Für bestimmte Baubereiche ist (z.B. durch An-
diengebote oder Zuständigkeitsregelungen)
festgelegt, welche Realisierungsträger in Frage
kommen. Es erfolgt also keine Auswahlent-
scheidung im Einzelfall. Die Festlegung einzel-
ner Realisierungsträger auf bestimmte Baube-
reiche ist regelmäßig zu hinterfragen und ge-
gebenenfalls zu aktualisieren.

– Der Auftrag soll nur an ein Unternehmen/
Dienststelle vergeben werden, dessen Gesell-
schaftszweck, Aufgabenbereich und Zielbild
mit dem Vorhaben übereinstimmen.

3.3 Weiterentwicklung des Mieter-Vermieter-Modells

An vielen öffentlichen Gebäuden ist ein Sanie-
rungsstau zu verzeichnen, der für die Zukunft auf
Grund fortschreitender Verschlechterung des
baulichen Zustandes Risiken sowohl für die fach-
liche Nutzung als auch für den Haushalt birgt.

Der Senat beabsichtigt daher zur Vereinheit-
lichung und auf Grund von Effizienz- und Trans-
parenzvorteilen für alle öffentlichen Gebäude
schrittweise das Mieter-Vermieter-Modell (MVM)
einzuführen. Die Einrichtung eines stadtweiten
Organisationsmodells mit dem Ziel der Sicher-
stellung eines professionellen Gebäudemana-
gements soll eine effiziente Gebäudenutzung 
und wirtschaftliche Immobilienbewirtschaftung
gewährleisten.

Ziel sollte dabei eine übersichtliche Organisation
mit klaren Verantwortlichkeiten sein. Kern ist die
klare funktionale Trennung der Rollen zwischen
Mieter und Vermieter.

Die Einführung einer objektbezogenen Miete ist
der Schlüssel für die Bedarfssteuerung auf der
Mieter-Seite und für die Leistungserbringung auf
der Vermieter-Seite. Die Miete soll die langfristi-
gen Kosten repräsentieren, die durch eine Immo-
bilie verursacht werden. Sie setzt damit den richti-
gen Maßstab für eine effiziente Leistungserbrin-
gung innerhalb der vorgegebenen Standards und
Rahmenbedingungen. Auf der Vermieterseite ist
die Miete ebenso der Maßstab für die Leistungs-
erbringung.

Für Bau und Betrieb der staatlichen Schulimmo-
bilien wird das Prinzip der Rollentrennung bereits
umgesetzt (vgl. Drucksache 20/5317). Zur ge-
nauen Ausgestaltung des Mieter-Vermieter-Mo-
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dells im Übrigen wird eine separate Drucksache
erarbeitet.

3.4 Baufachliche Instanz im Hochbau

Im Hinblick auf die Bedarfsermittlung, die Festle-
gung von qualitativen Standards in baulicher,
energetischer und betrieblicher Hinsicht sowie
das Controlling über die Laufzeit des Bewirtschaf-
tungsmodells sind die Bedarfsträger im Hochbau-
bereich auf fachliche Unterstützung angewiesen.
Für die Bedarfsträger ist es unerlässlich, mit den
Realisierungsträgern auf Augenhöhe verhandeln
zu können. Der für die Beratung der Bedarfsträ-
ger notwendige baufachliche Sachverstand soll
deshalb bei der BSU vorgehalten werden. Durch
die Einrichtung eines „Kompetenzzentrums Hoch-
bau“ bei der BSU kann einerseits ein breiter
Sachverstand effizient vorgehalten und anderer-
seits der Gefahr sich dezentral entwickelnder klei-
ner „Baureferate“ vorgebeugt werden. Insofern
soll das Kompetenzzentrum bei Bedarf auch wei-
testgehend die Bezirksämter als Bedarfsträger
bei ihren Aufgaben unterstützen, da dort die inge-
nieurtechnische Hochbaukompetenz nicht mehr
überall zur Verfügung steht. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg erhält sich
damit ein Mindestmaß an eigenem hochbau-
lichen Sachverstand und ist auch künftig in der
Lage, auf unterschiedliche Situationen mit eige-
nem Know-how reagieren zu können. In diesem
Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob der Auf-
bau einer zentralen Stelle für Zuwendungsprü-
fung des Hochbaus oder eine Technische Aufsicht
hier angesiedelt werden kann.

Die Konzentration des notwendigen Bausachver-
standes bei der BSU ist sinnvoll, weil die BSU als
zuständige Fachbehörde die ministeriellen (Re-
gelwerk, Standardsetzung) und zentralen (z.B.
Energieeinkauf und Energiemanagement, Tarif-
lohnkontrolle) Aufgaben wahrnimmt. Damit be-
steht auch künftig für Senat und Bürgerschaft die
Möglichkeit einer zentralen baufachlichen Steue-
rung über die Gestaltung des Regelwerks und
über die Definition von Standards. Die direkte Ein-
wirkungsmöglichkeit der Politik, die sowohl zur
Wahrnehmung der Verantwortung für die bauliche
und energetische Qualität als auch den wirt-
schaftlichen Umgang mit öffentlich genutzten Im-
mobilien erforderlich ist, bleibt insoweit uneinge-
schränkt erhalten. 

3.5 Zentrales Bau-Monitoring

Im Arbeitsprogramm des Senats heißt es: 

„Für große öffentliche Bauprojekte soll getrennt
von der organisatorischen Durchführung der Vor-

haben in der Senatskanzlei ein Monitoring einge-
richtet werden, das die Kosten und Zeitpläne von
der ersten Mittelveranschlagung bis zur Inbetrieb-
nahme im Blick behält“.

Dem neuen Bau-Monitoring werden künftig alle
Bauvorhaben ab 10 Mio. Euro Baukosten unterlie-
gen, die durch die in Abschnitt 1.3.2 festgelegten
Fachbehörden, Dienststellen und Organisations-
einheiten verantwortet werden. Dies gilt entspre-
chend auch für alle projektbezogenen Zuwendun-
gen. 

Investitionsprogramme ab 10 Mio. Euro Baukos-
ten unterliegen einer gesonderten Betrachtung
vor Aufnahme in das Bau-Monitoring. Die Senats-
kanzlei entscheidet hierüber nach Rücksprache
mit der Fachbehörde. Bauprogramme sind in ihrer
Gesamtheit abzubilden, wenn die termin- und
kostengerechte Abarbeitung von besonderem In-
teresse ist. Für die Darstellung der Investitions-
programme und der dazugehörigen Einzelmaß-
nahmen wird von der Senatskanzlei ein geson-
dertes Darstellungs- bzw. Berichtsformat ent-
wickelt. Bauprogramme, die im Rahmen der jähr-
lich zugewiesenen Haushaltsmittel aufgestellt
werden, unterliegen regelhaft nicht dem Bau-Mo-
nitoring.

In das Bau-Monitoring werden grundsätzlich alle
nach Beschluss dieser Drucksache noch nicht in
der Bauphase befindlichen Bauwerke aufgenom-
men. Die Senatskanzlei bestimmt im Einzelfall
weitere einzubeziehende Bauprojekte und -pro-
gramme.

Das Monitoring in der Senatskanzlei umfasst
mehrere Schritte:

1. Planungsübersicht

Die Bedarfsträger übersenden der Senatskanzlei
eine Übersicht der in Planung stehenden Maß-
nahmen einschließlich eines groben Zeitplans. 

In diesem Verfahren nicht erfasste, jedoch dem
Monitoring unterliegende Projekte von städti-
schen Unternehmen werden in die Planungsüber-
sicht aufgenommen, wenn der Aufsichtsrat bzw.
Verwaltungsrat ihre Aufnahme in den Investitions-
plan bzw. die mittelfristige Finanzplanung des
Unternehmens beschlossen hat. Hierüber ist die
Senatskanzlei durch die jeweils zuständige Betei-
ligungsverwaltung der Aufsichtführenden Behör-
den zu informieren.

2. Projektstruktur

Der Bedarfsträger entwickelt gemeinsam mit
einen Realisierungsträger (analog dem in 3.1 vor-
gegebenen Rollenmodell) eine Projektstruktur
und legt diese zusammen mit den wesentlichen
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Projektanforderungen und -vorgaben der Senats-
kanzlei für eine Plausibilitätsprüfung vor. 

3. Vierteljährliche und anlassbezogene Fort-
schrittsberichte 

Die Bedarfsträger übermitteln für alle ihre dem
Monitoring unterliegenden Maßnahmen viertel-
jährlich einen vom Realisierungsträger verant-
wortlich verfassten Fortschrittsbericht, aus dem
hervorgeht, ob die Kosten- und Zeitpläne einge-
halten werden. Soweit das nicht der Fall ist, sind
Konsequenzbetrachtungen (z. B. Einsparungs-
möglichkeiten, Beschleunigungsmaßnahmen) an-
zufügen.

Bei absehbarer Überschreitung des Kosten- oder
Zeitplans sowie wesentlichen Änderungen an der
Baumaßnahme gegenüber der Planung hat der
Bedarfsträger initiativ Bericht zu erstatten. Die
Senatskanzlei gleicht die Ist- und Planzahlen ab.

Die bedarfstragende Fachbehörde hat bei Über-
schreitung der im Haushalt veranschlagten An-
sätze im Rahmen der festgelegten Deckungs-
möglichkeiten für einen Ausgleich zu sorgen; ge-
gebenenfalls ist eine Nachforderungsdrucksache
anzufertigen.

4. Jahresbericht

Die Senatskanzlei erstellt jährlich einen Bericht
über die Ergebnisse des Monitoring für Senat und
Bürgerschaft. Der Bericht soll auch die Kosten-
entwicklung einzelveranschlagter und abge-
schlossener Baumaßnahmen zwischen 6 und 10
Mio. Euro einschließlich des Nachweises über
Preissteigerung und Eintritt besonderer Kosten-
risiken beinhalten.

Über eine Ausweitung des Baumonitorings und
des Berichtswesens auf alle einzelveranschlagten
Maßnahmen ab 6 Mio. Euro wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt entschieden.

Die hier beschriebenen Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem Monitoring sind unabhängig vom
Haushalts- und MifriFi-Verfahren. Für die Aufstel-
lung des Haushalts und bei der Bewirtschaftung
sind die einschlägigen Regelungen der entspre-
chenden Verwaltungsvorschriften (VV-Aufstellung
und VV-Bewirtschaftung) zu beachten.

4. Handlungsfelder Projektabwicklung 
und Kostenentwicklung 

4.1 Kostentransparenz in Kostenunterlagen 

Der Erläuterung und Darstellung der Kostenge-
nauigkeit und Kostenrisiken ist zukünftig in Kos-
tenunterlagen, insbesondere bei einzeln veran-
schlagten Maßnahmen, mehr Raum einzuräu-

men. Neben den Haushalts-, Ausführungs- und
Planungsunterlagen nach LHO und den Verwal-
tungsvorschriften sind hier auch Vorlagen an den
Senat, die Bürgerschaft, die Deputationen und
andere entscheidende Gremien (Verwaltungsräte,
Aufsichtsräte), in denen ein Projekt vorgestellt
wird oder eine (Grundsatz-)Entscheidung zu
einem Projekt erbeten wird, gemeint. 

In jeder Unterlage ist zukünftig auf folgende
Aspekte einzugehen:

– Es ist zu erläutern, in welcher Planungsphase
sich das Projekt befindet und welche grund-
sätzlichen Auswirkungen der Planungsstand
auf die Qualität bzw. Verlässlichkeit der Kos-
tenangaben hat. Die Kostenermittlungsstufe
(z.B. Kostenschätzung) ist zu benennen und
die Qualität der Planungsgrundlagen, auf die
die Kostenermittlung aufbaut, ist zu beschrei-
ben.

– Es ist eine Einschätzung der Genauigkeit der
Kostenermittlung vorzunehmen. Hierzu ist ein
Wert für die Kostenvarianz anzugeben (im
Sinne eines Genauigkeitsgrades, z.B. ± 20 %).
Bei dieser Angabe handelt es sich nicht um
den in Abschnitt 2.2 genannten rechtlichen
Toleranzrahmen, sondern um eine die pro-
jektspezifischen Planungsrandbedingungen
berücksichtigende Einschätzung der Kosten-
genauigkeit durch den Planungsverantwort-
lichen bzw. Projektleiter. 

– Art, Umfang und Eintrittswahrscheinlichkeit
der vorhersehbaren Kostenrisiken sind zu be-
schreiben bzw. zu erläutern. Die Größenord-
nung oder die Bandbreite des jeweiligen Kos-
tenrisikos ist in seinen finanziellen Auswirkun-
gen darzustellen. Bei dieser Risikobetrachtung
geht es nicht um eine Beschreibung bzw. Dar-
stellung aller denkbaren, hypothetischen
Szenarien, die zu Mehrkosten führen können.
Es werden nur solche Kostenrisiken näher be-
trachtet, die sich aus der Erfahrung von ande-
ren Baumaßnahmen ableiten lassen oder für
die es andere konkrete Indizien gibt. Art und
Umfang der Betrachtung der Kostenrisiken
haben sich im Sinne der Arbeitseffizienz und
Verhältnismäßigkeit an der wertmäßigen
Größenordnung und dem Kostenrisikopotential
des Projektes zu orientieren. I.d.R. werden die
Aussagen zu Kostenrisiken auf einer Einschät-
zung des verantwortlichen Planers bzw. Pro-
jektleiters beruhen. Bei komplexen und bau-
technisch schwierigen Projekten mit hohem
Kostenrisikopotential sind zur Einschätzung
und Bewertung von Kostenrisiken und deren
möglichen Kostenauswirkungen vertiefte Un-
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tersuchungen anzustellen. Gegebenenfalls sind
hierzu externe Dienstleister einzuschalten.

– Die bereits ergriffenen und im weiteren Pro-
jektverlauf noch durchzuführenden Maßnah-
men zur Vermeidung bzw. Verminderung von
Kostenrisiken sind darzustellen. Hierbei ist
auch zu erläutern, für welche Kostenrisiken ein
erhöhter Untersuchungs- bzw. Planungsauf-
wand erforderlich wurde (z.B. Untersuchungen
risikobehafteter Konstruktionen, Bauabläufe
und Bauverfahrenstechniken; verstärkte Bau-
grund- und Substanzuntersuchungen).

Erfahrungsgemäß sind Projekte, die unter Zeit-
druck geplant und realisiert werden müssen, be-
sonders anfällig für Kostensteigerungen, da Kos-
ten zu ungenau ermittelt und Kostenrisiken über-
sehen werden. Auch in Zukunft werden sich fi-
nanzielle Fehleinschätzungen in Projekten, für
die nicht ausreichend Planungszeit zur Verfügung
steht, nicht vollständig vermeiden lassen, weil
z.B. der Zeitkorridor von Externen vorgeben wird
(z.B. Infrastrukturleistungen für terminierte Ge-
werbeansiedlungen oder Großereignisse). Nur
eine wahrheitsgemäße Darstellung des Kenntnis-
standes bzgl. der Kosten in Verbindung mit einer
Abschätzung der möglichen Kostenbandbreite
kann für derartige Projekte eine Verbesserung der
Kostentransparenz gegenüber den Entschei-
dungsträgern bewirken.

4.2 Unabhängige Prüfung von Kostenunterlagen 

4.2.1 Einrichtung Technischer
Aufsichtsinstanzen

Der Technischen Aufsichtsinstanz obliegt die Prü-
fung und Genehmigung der Planungsunterlagen,
Kostenschätzungen und haushaltsrechtlichen
Unterlagen7). Sie ist eine von den Planungs- und
Entwurfsstellen unabhängige Prüfinstanz, die im
Wesentlichen folgende Inhalte der o. g. Unterla-
gen prüft:

– Einhaltung bzw. Erfüllung der aktuellen plane-
rischen Rahmenbedingungen,

– Untersuchung funktionaler und technischer
Alternativen,

– Vollständigkeit,

– Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,

– Übereinstimmung mit den Zielsetzungen und
Aufgabenstellungen der Bedarfsträger bzw.
des Senats und der Bürgerschaft sowie den
Behörden-, Amts- oder Geschäftsleitungen,

– Einfügen in das Gesamtkonzept und

– Zweckmäßigkeit nach Art und Umfang.

Eine unabhängige Prüfung von Haushalts- und
Ausführungsunterlagen (HU-Bau nach § 24, AU-

Bau nach § 54 LHO) durch eine Technische Auf-
sichtsinstanz wird derzeit im Amt für Umwelt-
schutz, im Amt für Landes- und Landschafts-
planung sowie im Landesbetrieb für Straßen,
Brücken und Gewässer (LSBG) praktiziert. Die
Bezirksämter lassen ihre Haushaltsunterlagen für
Tiefbauprojekte über 2,5 Mio. Euro Baukosten
von der Technischen Aufsichtsinstanz des LSBG
prüfen und genehmigen. Für Hochbaumaßnah-
men wurde die Vorgabe zur Vorlage einer Haus-
haltsunterlage zur Anmeldung im Haushaltsver-
fahren und eine Prüfung der Haushaltsunterlagen
durch eine Technische Aufsichtsinstanz im Rah-
men des Projektes „Reorganisation der staat-
lichen Hochbauverwaltung – PROBAU –“
(1992–1995) abgeschafft. Entsprechend der
Drucksache 2012/684 „Entflechtung von Aufga-
ben und Vermeidung von Doppelarbeit“ soll die
Zuständigkeit für den Teilbereich – Technische
Aufsicht für bezirkliche Landschaftsmaßnahmen
– auf die Bezirksämter übertragen werden.

Zukünftig sind – unabhängig von der Art der Ver-
anschlagung (Einzel- oder Globalveranschla-
gung) – Haushalts- bzw. Kostenunterlagen für alle
Bauvorhaben des Hoch- und Tiefbaus ab 1,0 Mio.
Euro Baukosten von einer Technischen Aufsicht
im o.g. Sinne zu prüfen. Die Unterlagen für Vor-
haben des Landschaftsbau sind ab 500.000 Euro
zu prüfen. Dafür ist bei allen Realisierungsträgern
eine Technische Aufsicht einzurichten, die organi-
satorisch losgelöst und weisungsunabhängig von
der Planungs- und Entwurfsstelle angebunden
ist. Sofern der Realisierungsträger dies nicht si-
cherstellen oder keine eigene fachliche Kapazität
hierfür vorhalten kann oder möchte, sind Techni-
sche Aufsichten von anderen Realisierungsträ-
gern mit der Prüfung von Kostenunterlagen zu be-
auftragen. Diese Beauftragung ist frühzeitig und
möglichst langfristig zu vereinbaren, um die erfor-
derlichen Kapazitäten termingerecht zur Verfü-
gung zu stellen. Der Aufbau der Technischen Auf-
sichten im Hochbau und die Erweiterung der Prü-
fung im Tiefbau auf Maßnahmen ab 1,0 Mio. Euro
kann gegebenenfalls schrittweise erfolgen. 

Die Technischen Aufsichten sollen insbesondere
bei großen, komplexen Bauprojekten mit ihrer Er-
fahrung und Fachkompetenz bereits während der
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Technischen Aufsichtsinstanz ist für den Tiefbaube-
reich in den Verwaltungsvorschriften zu §§ 24, 54
LHO sowie u. a. in der Dienstanweisung für die Auf-
stellung von Planungsunterlagen, Kostenschätzun-
gen und haushaltsrechtlichen Unterlagen bei öffent-
lichen Ingenieurbaumaßnahmen geregelt.
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Entwurfsarbeit und bei der Aufstellung der Kos-
tenunterlagen als Ansprechpartner dienen und
frühzeitig Aspekte der Wirtschaftlichkeit, Stan-
dards, Kostenrisiken und Kostengenauigkeit ein-
bringen bzw. Unzulänglichkeiten in der Bearbei-
tung aufdecken. Um dies effizient, unbürokratisch
und kurzfristig umsetzen zu können, ist die di-
rekte Ansiedlung der Technischen Aufsichten bei
den Realisierungsträgern sinnvoll. Die notwen-
dige Unabhängigkeit der Technischen Aufsicht
gegenüber den Planungs- und Entwurfseinheiten
ist intern, auch mittels der Aufsichtsorgane zu ge-
währleisten.

Für eine erfolgreiche Arbeit der Prüfinstanzen
sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:

– ausreichende Kompetenz und Personalres-
sourcen,

– Unabhängigkeit innerhalb der Organisations-
einheiten und

– ausreichende Prüffristen.

Bei Zuwendungsbauten ist gem. VV-Bau durch
die Bewilligungsbehörde eine Prüfung der Bau-
und Kostenunterlagen durchzuführen bzw. zu ver-
anlassen. Eine zusätzliche Prüfung einer Techni-
schen Aufsicht auf Seiten des Realisierungsträ-
gers ist daher nicht zwingend erforderlich.

4.2.2 Konkretisierung und Standardisierung
der Prüfung von Kostenunterlagen

Inhalt und Umfang der Prüfung sind derzeit zu
wenig konkret geregelt. Um zukünftig einen ein-
heitlichen Standard für die Prüfung von Kosten-
unterlagen zu gewährleisten, ist ein Prüfkatalog
(Checkliste) zu entwickeln. Hierbei sollen gezielt
Erfahrungen mit eigenen Baumaßnahmen, aus
anderen Verwaltungseinheiten, öffentlichen Un-
ternehmen und der Literatur ausgewertet werden.
Es sind u. a. folgende Themen zu berücksichtigen:

– Wirtschaftlichkeit,

– Vollständigkeit,

– Bau- bzw. Qualitätsstandards,

– Kostenrisiken und Kostengenauigkeit, 

– Kostenbeiträge Dritter und

– Einhaltung der weiteren Anforderungen aus
dieser Drucksache.

Die Inhalte des Prüfkataloges sind bei Bedarf fort-
zuschreiben bzw. zu aktualisieren – insbesondere
wenn sich aus dem Prüfvorgang selbst oder aus
der Entwicklung von Projekten (nach Prüfung)
grundsätzliche und auf andere Projekte übertrag-
bare Erkenntnisse ergeben.

Die Prüfinstanzen richten eine Arbeitsgruppe zur
Erstellung des Prüfkataloges ein. Ein regelmäßi-

ger Erfahrungsaustausch der Prüfinstanzen stellt
die Standardisierung der Prüfung von Kosten-
unterlagen sicher.

4.3 Gliederung, Veranschlagung und Darstellung
von Kosten

4.3.1 Gliederung und Veranschlagung 
von Kosten

Nach derzeitigem Haushaltsrecht ist bei der Kos-
tenermittlung vom Preisstand zum Zeitpunkt der
Aufstellung der Haushaltsunterlage auszugehen.
Insbesondere bei Großprojekten, bei denen zwi-
schen Aufstellung einer Kostenunterlage und Um-
setzung der Baumaßnahme mehrere Jahre liegen
können, führt diese Nicht-Berücksichtigung von
Preisentwicklungen zu einem systematischen
Fehler bei der Veranschlagung. Preissteigerun-
gen sind, insbesondere bei großen Bauprojekten,
deren Planung und Bau viele Jahre in Anspruch
nehmen kann, oftmals bereits bei der Aufstellung
der Haushaltsunterlage absehbar, so dass es
fachlich und sachlich sinnvoll ist, diese auch zu
veranschlagen. Es handelt sich dabei immer um
eine Annahme, die mit Fortschreiten der Planung
gegebenenfalls anzupassen ist. Damit soll der
Bürgerschaft zukünftig die Möglichkeit gegeben
werden, sich in Kenntnis dieser (möglichen) Kos-
tensteigerungen für oder gegen ein Projekt zu
entscheiden. Eine erneute Befassung und i.d.R.
alternativlose Zustimmung der Bürgerschaft bei
Kostensteigerungen durch Preissteigerungen
kann dadurch entfallen. Veranschlagte Mittel für
Preissteigerungen dürfen nur zweckgebunden
und bis zur angesetzten Höhe für Preissteigerun-
gen verwendet werden. Dies ist mit einer sorgfäl-
tigen Begründung im Vergabevermerk darzule-
gen. Eine Zweckentfremdung dieser Mittel für an-
dere Kostensteigerungen (finanzieller Puffer) ist
nicht möglich. 

Darüber hinaus kann die Bürgerschaft nach § 22
LHO (Sperrung durch die Bürgerschaft) jederzeit
bestimmen, dass die Leistung von Ausgaben oder
die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermäch-
tigungen ihrer Einwilligung bedarf. 

Die bisherige Veranschlagung von Unvorherseh-
barem erfolgt in den Bausektoren sehr unter-
schiedlich. Das derzeit gültige Regelwerk im Tief-
bau sieht vor, dass für Unvorhersehbares in den
Kostenunterlagen bis zu 5 %, bei Umbaumaßnah-
men bis zu 15 % der Baukosten ohne besondere
Begründung veranschlagt werden können.
Höhere Ansätze für Unvorhersehbares, z.B.
wegen besonderer Schwierigkeiten und Risiken
sind möglich, bedürfen aber einer Begründung.
Während in früheren Haushaltsunterlagen nach 
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§ 24 LHO Unvorhersehbares eingerechnet wurde,
ist derzeit gem. VV-Bau eine Veranschlagung von
Unvorhersehbarem nicht vorgesehen. 

Um innerhalb der Verwaltung und gegenüber der
Bürgerschaft eine transparentere und einheitliche
Systematik und eine genauere Ermittlung und
Veranschlagung von Kosten zu erreichen, sollen
zukünftig die Kosten von Baumaßnahmen in Kos-
tenunterlagen gegliedert werden in:

Basiskosten

Basiskosten8) sind die Kosten des Projektes auf
Grundlage des definierten Bausolls, des Projekt-
ablaufs und der zum Zeitpunkt der Kostenermitt-
lung bestehenden Marktverhältnisse ohne Kos-
tenansätze für Preissteigerungen, Kostenunsi-
cherheiten und -risiken sowie etwaiger „versteck-
ter“ finanzieller Reserven. In die Basiskosten sind
zu nicht exakt bestimmbaren Positionen realisti-
sche Annahmen zu treffen. Der sorgfältigen Er-
mittlung der Basiskosten auf Grundlage eines de-
finierten, mit allen relevanten Projektbeteiligten
abgestimmten Planungs- bzw. Bausolls kommt
eine wesentliche Bedeutung im Hinblick auf die
Kostenstabilität zu.

Ansatz für Kostenvarianz

Da der Begriff „Unvorhersehbares“ hinsichtlich
seiner Bedeutung zu unklar ist und uneinheitlich

ausgelegt wird, soll dieser zukünftig bei der Ver-
anschlagung bzw. in Kostenunterlagen nicht mehr
verwendet werden. Stattdessen soll zur Berück-
sichtigung der Ungenauigkeiten9) bei der Kos-
tenermittlung zukünftig in Abhängigkeit von der
Planungstiefe eine finanzielle Varianz vorgese-
hen und veranschlagt werden, die als prozentua-
ler Zuschlag auf die Basiskosten berechnet wird.
Der gewählte Ansatz ist in den Kostenunterlagen
zu begründen. Da die Kostenvarianz eine mögli-
che Abweichung nach oben und unten beinhaltet,
soll der Zuschlagssatz auf die Hälfte des positiven
Wertes der Kostenvarianz begrenzt werden (Bei-
spiel: Kostenvarianz: ± 20 % –> Zuschlagssatz:
10 %). Je ausführlicher und genauer die Planun-
gen erbracht werden, desto kleiner wird der An-
satz für die Kostenvarianz. Anhaltswerte für die
Ermittlung der Kostenvarianz sind in Tabelle 1
dargestellt. Diese Werte dienen als Richtgrößen
und können eine die projektspezifischen Rand-
bedingungen berücksichtigende Einschätzung
durch den Projektleiter bzw. Planungsverantwort-
lichen nicht ersetzen. Diese Werte können durch
Vorgaben in spezifischen Vorschriften den tat-
sächlichen Gegebenheiten weiter angepasst wer-
den. Erfahrungswerte aus der Projektauswertung
(siehe Abschnitt 4.7) sollen hier mit einfließen.
Preissteigerungen werden mit der Kostenvarianz
nicht abgedeckt.
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Kostenvarianz Anmerkung 

Komplexität des 
Projektes 

einfach mittel schwierig  

Kostenrahmen  30 %  35 %  40 % Werte dienen zur Information,  
z. B. in Drucksachen. 

Kostenschätzung  20 %  25 %  30 % 

Kostenberechnung  10 %  15 %  20 % 

Werte sind für die Veranschlagung 
von Baukosten in Kostenunterlagen 
nach LHO relevant. 

In Kostenunterlagen sind nur 50 % dieser Kostenvarianz anzusetzen. 

Tab. 1: Anhaltswerte für die Ermittlung des Ansatzes für Kostenvarianz

Der Kostenansatz für Unvorhersehbares entfällt
zukünftig. 

Ansatz für Preissteigerungen

Für Projekte mit einer Frist von mindestens einem
Jahr zwischen Vorlage der Kostenunterlage und
Baubeginn kann zukünftig eine Preissteigerungs-
rate angesetzt und veranschlagt werden, wenn

diese Preissteigerung mit großer Sicherheit anzu-
nehmen ist. Sofern eine Preisgleitung vertraglich
vereinbart werden soll, ist auch für diese ein An-
satz bei der Veranschlagung zu berücksichtigen.

8) Die Basiskosten entsprechen im Hochbau i.d.R.
den Kostengruppe 200 - 600 der DIN 276-1.

9) S. a. Definition in Abschnitt 2.2
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Die anzusetzenden Preissteigerungsraten kön-
nen sich orientieren an den Preisindizes für Bau-
werke des Statistischen Amtes für Hamburg und
Schleswig Holstein10) bzw. den Preisindizes für die
Bauwirtschaft, die vom Statistischen Bundes-
amt11) in der Fachserie 14, Reihe 4 veröffentlicht
werden. Die Ansätze für Preissteigerungen sind
in den Kosten- und Entscheidungsunterlagen aus-
führlich zu begründen. Sie sind auf die Basis-
kosten zu beziehen. Die Richtigkeit ist im Rah-
men des Kostencontrollings regelmäßig zu über-
prüfen und gegebenenfalls bei weiteren Veran-
schlagungen anzupassen. In der Ausführungsun-
terlage nach § 54 LHO ist auf die Preisentwick-
lung und die angepassten Ansätze einzugehen. 

Die Prüfung der Richtigkeit der angenommenen
Preissteigerung ist nur über den Vergleich mit der
tatsächlichen Entwicklung des jeweiligen Preis-
index möglich. Wenn der Index stärker als ange-
nommen ansteigt und dies nicht durch das veran-
schlagte Budget aufgefangen werden kann, ist
eine erneute Beteiligung der Bürgerschaft erfor-
derlich. Im Haushalt veranschlagte Preissteige-
rungen, die nicht über den festgestellten Preis-
index bestätigt werden können, dürfen nicht an-
derweitig in Anspruch genommen werden.

Besondere Kostenrisiken

Kostenunterlagen sollen stets auch eine qualifi-
zierte Darstellung von vorhersehbaren Kostenrisi-
ken beinhalten. Es sollen keine allgemeinen Risi-
ken, sondern nur auf den Einzelfall bezogene be-
sondere Kostenrisiken erläutert werden, die trotz
einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Pla-
nung und Kostenermittlung nicht ausgeschlossen
werden können (z.B. besondere Baugrund- oder
Substanzrisiken, Altlasten). Die Ansätze sind kon-
kret nach ihrer Art, ihrem Umfang und ihrer Ein-
trittswahrscheinlichkeit für jedes Risiko einzeln zu
benennen. In der Regel wird dieser Ansatz auf
Grundlage einer subjektiven, „ingenieurmäßigen“
Einschätzung des verantwortlichen Planers oder
Projektleiters beruhen.

Es sollen geeignete Maßnahmen zur Reduzie-
rung, Vermeidung, Überwälzung und Steuerung
dieser besonderen Kostenrisiken aufgezeigt wer-
den. Eine Veranschlagung von Risikokosten als fi-
nanzielle Reserve erfolgt nicht. Soweit kein an-
derweitiger Beschluss vorliegt, sind die aus dem
Eintritt der Risiken resultierenden Mehrkosten im
Rahmen von Deckungsfähigkeiten von der jewei-
ligen Behörde zu erbringen. 

Eine erneute Beteiligung der Bürgerschaft zur
Einwerbung zusätzlicher Mittel ist nicht erforder-
lich. Eine Inanspruchnahme von Mitteln ist bis zu

der in der Haushaltsunterlage für besondere Risi-
ken genannten Höhe möglich. Wenn die Höhe
überschritten wird ist eine erneute Beteiligung der
Bürgerschaft erforderlich. Verwaltungsinterne Re-
gelungen für die Freigabe dieser Mittel und dazu-
gehörige Wertgrenzen sind separat festzulegen.
Die Kostenangabe zu den besonderen Risiken
wird zum Bestandteil der HU-Bau. Ohne ihre Be-
wertung und Prüfung ist die notwendige Etatreife
nicht gegeben.

Die Summe der besonderen Kostenrisiken ist der
Bürgerschaft in den Erläuterungen zum Haus-
haltsplan darzustellen. 

Planungs-, Einrichtungs- und
Grunderwerbskosten

Zu den Gesamtkosten eines Bauwerks gehören
auch die Projektvorbereitungs- und Planungskos-
ten12) z.B. für den Aufwand beim Bedarfs- und
Realisierungsträger sowie für die Ingenieur- und
Architektenleistungen nach HOAI, die Grunder-
werbskosten13) und Einrichtungskosten eines Ge-
bäudes, die außerhalb der Baukosten in einem
anderen Haushaltstitel anfallen. Diese Kostenbe-
standteile werden wie bisher veranschlagt.

Für diese neue Veranschlagungssystematik für
Einzelmaßnahmen sind Änderungen der Verwal-
tungsvorschriften erforderlich (siehe Abschnitt 5.3).
Nach Artikel 68 Absatz 1 der hamburgischen Ver-
fassung bedarf eine Nachbewilligung von Haus-
haltsmitteln eines Beschlusses der Bürgerschaft.
Bei enger Auslegung wäre danach jede Verteue-
rung gegenüber der HU-Bau an die Bürgerschaft
heranzutragen. Um zu vermeiden, dass die Bür-
gerschaft mit derselben Maßnahme mehrfach be-
fasst werden muss, ist bereits seit August 1976
ein auf Beschlüssen des Haushaltsausschusses
basierendes Regelwerk (Umgang mit Kostenstei-
gerungen zwischen Bewilligung und Baubeginn)
anzuwenden, mit dem sowohl dem Etatrecht ent-
sprochen als auch ein praktikables und wirt-
schaftliches Verwaltungshandeln ermöglicht wird.
Das in Nr. 3.3 der VV-Bewirtschaftung normierte
Verfahren zur Beteiligung der Bürgerschaft sieht
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10) Siehe: http://www.statistik-nord.de/publikationen/
publikationen/statistische-berichte/volkswirtschaft-
und-preise/dokumentenansicht/125/produkte-1/

11) Siehe: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/
Thematisch/Preise/Baupreise/BauwirtschaftPreise.
html

12) Im Hochbau: Baunebenkosten gem. Kostengruppe
700 der DIN 276-1

13) Kostengruppe 100 der DIN 276-1
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zum Umgang mit Preissteigerungen vor, dass die
Einwilligung der Bürgerschaft u.a. einzuholen ist,

– wenn vor Baubeginn Mehrkosten auf Grund
von Lohn- und Materialpreiserhöhungen ent-
stehen, die über 15 % der Baukosten oder
250.000 Euro, mindestens aber 25.000 Euro
betragen. Dies gilt auch dann, wenn die Mehr-
kosten durch Verzicht auf wesentliche (ent-
scheidungsrelevante) Teile der geplanten Maß-
nahme gedeckt werden sollen.

– Bei laufenden Bauvorhaben können durch
Preissteigerungen entstehende Mehrkosten
mit dem nächsten Haushalt erläutert und be-
gründet werden.

Mit der zukünftigen Veranschlagung von Kosten-
varianz und Preissteigerung sowie der Quanti-
fizierung von besonderen Kostenrisiken in den
Erläuterungen zum Haushaltsplan sollen diese
Vorgaben entfallen. Die weiteren Vorgaben in 
Nr. 3.3.4 der VV-Bewirtschaftung – insbesondere
hinsichtlich des Verfahrens bei Planungsänderun-
gen – bleiben hiervon unberührt.

Eine Veranschlagung dieser Kostenbestandteile
im Haushalt kann erst nach einer entsprechenden
Vorschriftenanpassung erfolgen. 

Die auf Grund der neuen Veranschlagungsme-
thode notwendigen Ermächtigungen sind in die
Haushaltskorridore der jeweiligen Behörden ein-
zupassen. Es sollen keine finanziell unbegründe-
ten Reserven geschaffen werden.

Für in Globaltiteln veranschlagte Maßnahmen
können Mehrkosten (unabhängig vom Entste-
hungsgrund) im Rahmen des bewilligten Budgets
gedeckt werden.

Die neuen Veranschlagungsregelungen (Ansatz
für Kostenvarianz, Preissteigerung, Kostenrisi-
ken) gelten nicht für Baumaßnahmen, die aus
dem Haushalt des Bundes finanziert werden. Hier
gelten weiterhin die einschlägigen Vorschriften
(z.B. RE-Unterlage, die Richtlinien für die Durch-
führung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

sowie die Richtlinien für die Durchführung von
Zuwendungsbaumaßnahmen (RZBau) mit den
baufachlichen Ergänzungsbestimmungen).

4.3.2 Kostendarstellung in der Öffentlichkeit 

In allen die Öffentlichkeit erreichenden Kosten-
aussagen ist in vergleichbarer Weise deutlich zu
machen, in welcher Planungsphase sich ein Pro-
jekt befindet und welche Kostengenauigkeit und 
-risiken mit der Zahlenangabe verbunden sind.

Zu jedem Zeitpunkt muss klar sein, welcher Auf-
wand bereits getätigt wurde und welche nicht
mehr rückholbaren Kosten mit dem Beschluss
über die nächste Phase ausgelöst werden. 

Die erhöhte Transparenz bzgl. Kostengenauigkeit
und -risiken ermöglicht Bürgerschaft und Öffent-
lichkeit frühzeitig Nutzen, Kosten und Risiken
eines Bauvorhabens zu erörtern und Entschei-
dungen gegebenenfalls anders zu treffen. 

Diese Transparenz stößt an ihre Grenzen, wenn
Informationen betroffen sind, deren Offenlegung
die Verhandlungsposition der öffentlichen Bau-
herren beim Einkauf von Bauleistungen bei
Unternehmen, Freiberuflern und Handwerkern
schwächt. Es ist der Gefahr vorzubeugen, dass
nur als Risikopuffer gemeinte Zahlen von den
Marktteilnehmern gleich in ihre Kalkulation einge-
preist werden oder den Anschub für Nachtrags-
verhandlungen geben. Um im Bedarfsfall die er-
forderliche Vertraulichkeit sicher zu stellen, soll-
ten daher Detailfragen zur Kostenprognose und
Kostenentwicklung einzelner Projekte mit den
bürgerschaftlichen Ausschüssen unter Inan-
spruchnahme der zur Verfügung stehenden Ver-
traulichkeitsvorkehrungen (§ 56 Absatz 2 und 4
der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bür-
gerschaft) erörtert werden. Hierfür und für die ver-
waltungsinterne Darstellung wurde ein Standard
entwickelt, der zukünftig Grundlage für Kosten-
aussagen sein soll. Es muss zukünftig sicherge-
stellt sein, dass die veröffentlichten Kosten einer
Baumaßnahme mit dieser Kostensystematik er-
mittelt wurden. 
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Kostenermittlungsstufe (Kosten einschl. MwSt.) 
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Abb. 4: Kostenermittlung und verwaltungsinterne Kostendarstellung

14) Definitionen von Kostenbegriffen im Hochbau sind in der „DIN 276 – Kosten im Bauwesen – Teil 1: Hochbau“
und von der Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen (IWB) vorgegeben. Danach umfassen Gesamtbaukos-
ten die Kostengruppen 200 - 500, 619, 620 und 700 der DIN 276. In den Gesamtkosten sind die Kostengrup-
pen 100 - 700 enthalten. Der Begriff Baukosten wird in der Literatur und im Haushaltswesen unterschiedlich
verwandt. Im Sinne dieser Drucksache werden damit die Basiskosten, der Ansatz für Kostenvarianz und die
Preissteigerungen bezeichnet.

15) Die Basiskosten entsprechen im Hochbau i.d.R. den Kostengruppen 200 - 600.
16) Planungskosten/Honorarkosten: Kostengruppe 700. 
17) Grunderwerbskosten: Kostengruppe 100, Veranschlagung in zentralem Haushaltstitel.
18) Einrichtungskosten des Bedarfsträgers, die in einem gesonderten Haushaltstitel veranschlagt werden (i.d.R.

Kostengruppe 610).
19) Hinweis: Eine Veranschlagung der besonderen Kostenrisiken im Haushalt erfolgt nicht.

Auf dieser Grundlage soll auch die Information
der Bürgerschaft für einzelveranschlagte Bau-
maßnahmen in den Erläuterungen zum Haus-
haltsplanentwurf stattfinden.

4.4 Einzelveranschlagungen im Hoch-, 
Tief- und sonstigem Ingenieurbau sowie 
im Landschaftsbau

Nach der Abschaffung der Wertgrenzen für Ein-
zelveranschlagungen im Hochbau im Rahmen
von PROBAU wurden seit 1995 Hochbaumaßnah-
men grundsätzlich in Globaltiteln veranschlagt.

Der Rechnungshof hat in seiner Beratenden
Äußerung zum kostenstabilen Bauen gefordert,
die Wiedereinführung von Wertgrenzen im Hoch-
bau zu prüfen. Zukünftig sollen alle größeren
Hochbaumaßnahmen ab 6 Mio. Euro Gesamtbau-
kosten20) (brutto) wieder einzeln im Haushalt ver-
anschlagt und die Aufstellung und Genehmigung

20) Dies entspricht der Summe von 5 Mio. Euro Bau-
kosten (Basiskosten, Ansatz für Kostenvarianz und
Preissteigerungen) zzgl. ca. 20 % für Bauneben-
kosten (i. W. Planungs- und Honorarkosten).
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einer Haushaltsunterlage nach § 24 LHO als Ent-
scheidungsgrundlage der Bürgerschaft wieder
eingeführt werden. 

Im Tief- und sonstigen Ingenieurbau soll mit der
Anhebung der seit 1999 bestehenden Wertgrenze
von 2,5 Mio. Euro auf ebenfalls 6 Mio. Euro insbe-
sondere eine Anpassung an die Kostenentwick-
lung vollzogen und die Tatsache berücksichtigt
werden, dass zukünftig bei allen Baumaßnahmen
die Baunebenkosten (Planungskosten) projektbe-
zogen, d.h. gemeinsam mit den Baukosten bereit-
gestellt werden sollen (siehe Abschnitt 5.1).

Der weit überwiegende Teil der Projekte im Tief-
und sonstigen Ingenieurbau besteht zudem aus
Maßnahmen an der bestehenden Infrastruktur.
Zukünftig wird sich dieser Aufgabenbereich deut-
lich ausweiten, weil in den nächsten Jahren viele
Infrastrukturbauwerke auf Grund ihrer Nutzungs-
dauer oder überplanmäßigen Nutzungsfrequenz
bzw. Belastung instandgesetzt oder erneuert wer-
den müssen. Die erweiterte Zusammenfassung in
Globaltiteln erhöht die Flexibilität bei der Maß-
nahmensteuerung sowie Mittelbewirtschaftung
und bildet den Gesamtaufwand für die Grund-
instandsetzung transparent ab. Dabei müssen
auch weiterhin Mehrkosten bei einzelnen Maß-
nahmen durch Umschichtungen, Bedarfsreduzie-
rungen, Verzicht auf oder Verschiebung von an-
deren Vorhaben innerhalb des Globaltitels aufge-
fangen werden. Nachforderungen werden damit
vermieden. Für jede Maßnahme in den Global-
titeln ist eine Kostenunterlage nach §§ 24/54 an-
zufertigen, die insbesondere auch auf die Wirt-
schaftlichkeit des gewählten Bauverfahrens ein-
geht und von einer Technischen Aufsicht zu prü-
fen ist. 

Neben einheitlichen Wertgrenzen soll zukünftig
auch für alle besagten Maßnahmen gelten, dass
eine Einzelveranschlagung immer dann zu erfol-
gen hat, wenn dies wegen der Bedeutung des
Projektes oder sonstiger Gründe geboten ist. 

Für Maßnahmen im Landschaftsbau sollen die
Wertgrenzen ebenfalls der Kostenentwicklung an-
gepasst und von 150.000 Euro auf 500.000 Euro
erhöht werden.

Die Veranschlagung von Einzelmaßnahmen ohne
eine Haushaltsunterlage bleibt auf begründete
Ausnahmen beschränkt (§ 24 Absatz 3 LHO).
Eine sorgfältig erarbeitete Haushaltsunterlage 
als belastbare Entscheidungsgrundlage der Bür-
gerschaft ist unerlässlich. Die Notwendigkeit
einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu be-
gründen. 

4.5 Kostenrisikomanagement

Kostenrisiken sind i.d.R. nicht statisch, sondern
verändern sich im Laufe des Planungsprozesses.
Zum einen können Kostenrisiken durch zusätz-
liche Untersuchungen oder planerische Vorkeh-
rungen vermindert oder vermieden werden, zum
anderen können sich Kostenrisiken im Projektver-
lauf ungünstig entwickeln oder gänzlich neu hin-
zutreten. Für komplexe kostenintensive Baupro-
jekte mit langen Planungs- und Realisierungs-
phasen ist daher eine Risikobetrachtung aus-
schließlich im Rahmen der Erstellung von Kosten-
unterlagen gegebenenfalls nicht ausreichend. Da-
her ist zukünftig für Baumaßnahmen ab 10 Mio.
Euro Baukosten zu prüfen, ob das projektbezo-
gene Controlling des Realisierungsträgers um
eine permanente Kostenrisikoüberwachung und 
-steuerung im Sinne eines planungs- und baube-
gleitenden Prozesses erweitert werden muss. Ein
derartiges Kostenrisikomanagement bildet die
Grundlage, um Kostenrisiken systematisch nach
einheitlichen Grundsätzen und in ihrem Gesamt-
zusammenhang zu beurteilen, damit rechtzeitig
Maßnahmen geplant und ergriffen werden können.

Die Wertgrenze von 10 Mio. Euro Baukosten kann
kein alleiniger Indikator für die Anwendung eines
derartigen Kostenrisikomanagements sein. Ent-
scheidend ist primär die Größenordnung des Kos-
tenrisikopotenzials. Insofern ist eine Entschei-
dung über die Anwendung von Risikomanage-
mentmethoden bzw. den hierfür betriebenen Auf-
wand immer vom erzielbaren Nutzen abhängig zu
machen. Der Bedarfsträger hat im Zuge der Pro-
jektvorbereitung gegenüber dem Realisierungs-
träger seine Erwartungen bzgl. des Kostenrisi-
komanagements zu formulieren. Ein vollständiger
Verzicht auf eine systematische Kostenrisikoüber-
wachung und -steuerung für Baumaßnahmen ab
10 Mio. Euro Baukosten muss begründet und be-
wusst stattfinden.

Kostenrisikomanagement geht inhaltlich weit über
das hinaus, was im Rahmen einer einfachen Risi-
kobetrachtung durch den Planer bzw. Projektleiter
geleistet werden kann. 

Die Durchführung eines Risikomanagements für
große komplexe Bauprojekte ist nur mit entspre-
chend ausgebildetem Personal und den dafür er-
forderlichen Arbeitsmitteln möglich. I.d.R. wird es
hierfür erforderlich sein, im Rahmen der Vorberei-
tung von Großprojekten entsprechende Ressour-
cen mit einzuwerben und diese den Realisie-
rungsträgern zur Verfügung zu stellen.

Ein funktionierendes Risikomanagement setzt
eine Offenheit und Ehrlichkeit in der internen
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Kommunikation voraus. Es ist darauf angewiesen,
dass vorhersehbare Risiken durch alle Beteiligten
frühzeitig offen gelegt werden. Fehlt eine entspre-
chend offene „Gesprächskultur“, kann es sein,
dass Risiken lange verschwiegen werden und erst
dann zu Tage treten, wenn sie nicht bzw. kaum
mehr zu beeinflussen sind. Entsprechende Infor-
mationen können jedoch auch gegen den öffentli-
chen Auftraggeber verwendet werden und sind
daher vertraulich zu behandeln.

4.6 Nachtragsmanagement

Derzeit existieren für die öffentliche Bauverwal-
tung mit Ausnahme der Vergütung von Nach-
tragsleistungen keine bzw. keine einheitlichen
Vorgaben für den operativen Umgang mit
Nachträgen. Dementsprechend werden in der
Praxis die ablauf- und aufbauorganisatorischen
Anforderungen bzgl. des auftraggeberseitigen
Nachtragswesens unterschiedlich ausgelegt, so
dass von ungleichen Standards bei der Nach-
tragsbearbeitung durch die verschiedenen Reali-
sierungsträger ausgegangen werden muss. Um
eine einheitliche Sichtweise herzustellen und
zukünftig vergleichbare Standards zu gewährleis-
ten, richten die Realisierungsträger eine Arbeits-
gruppe ein, die ausgehend von Erfahrungen eige-
ner und externer Bauprojekte Vorgaben für das
auftraggeberseitige Nachtragswesen entwickelt.
Dabei ist zu regeln, wie durch einen regelmäßigen
Informationsaustausch sichergestellt wird, dass
Entwicklungen im Nachtragswesen zeitnah be-
kannt, die o. g. Vorgaben zum Nachtragswesen
aktualisiert und Erfahrungen zu konkreten Nach-
tragsforderungen ausgetauscht werden.

Nachtragsforderungen bzw. Nachträge und die
damit verbundenen Auseinandersetzungen zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer bzgl. et-
waiger zusätzlicher Vergütungsansprüche ge-
hören seit vielen Jahren zum Alltag bei der Reali-
sierung von Bauprojekten. Nachtragsforderungen
durch zusätzliche oder geänderte Leistungen ste-
hen in direktem Zusammenhang mit der Qualität
der Projektvorbereitung und Ausschreibungsun-
terlagen. Die Unternehmen der Bauindustrie,
aber auch viele mittelständische Baufirmen,
haben mittlerweile ein professionelles (Nach)For-
derungsmanagement („Claim-Management“) in
ihre Organisationsstrukturen implementiert. Die
Komplexität und der Umfang von Nachträgen
können erheblich sein. Gesichtspunkte wie z.B.
der Einfluss von Nachtragsleistungen auf die
Bauzeit führen dazu, dass für die Bewertung bzw.
Bearbeitung von Nachträgen auch auf Seiten des
Auftraggebers ein breit gefächertes Wissen in der
Bautechnik, des Baubetriebs, der Kalkulation von

Baupreisen und dadurch entstehender juristi-
scher Zusammenhänge erforderlich ist. Daher ist
zukünftig für jede Baumaßnahme ab 10 Mio. Euro
Baukosten die Einrichtung eines Nachtragsmana-
gementsystems zu prüfen. Dieses gilt auch für
das Planänderungsmanagement. Das auftrag-
geberseitige Nachtragsmanagement bildet die
Grundlage für eine professionelle Vermeidung,
Verminderung, Abwehr und Beurteilung von Ver-
gütungs- und Schadenersatzforderungen des
Auftragnehmers. Details hierzu sind von der o. g.
Arbeitsgruppe zu erarbeiten. Das Nachtragsma-
nagement sollte bereits in den Prozess der Auf-
stellung der Verdingungsunterlagen mit einbezo-
gen werden. Damit sollen bereits frühzeitig bau-
vertragliche Schwachstellen im Hinblick auf mög-
liche Nachtragsforderungen vor Vertragsschluss
erkannt und beseitigt werden. 

Die Wertgrenze von 10 Mio. Euro Baukosten kann
kein alleiniger Indikator für die Einrichtung eines
Nachtragsmanagementsystems sein. Entschei-
dend ist primär die Höhe und Komplexität der
Nachtragsforderungen. Letztendlich wird die Ent-
scheidung über die Einrichtung eines Nach-
tragsmanagements bzw. den hierfür betriebenen
Aufwand immer von einer erfahrungsbasierten
Einschätzung des „Nachtragspotentials“ einer
Baumaßnahme abhängig sein. Es ist erforderlich,
dass sich Bedarfs- und Realisierungsträger be-
reits im Rahmen der Projektvorbereitung bei Bau-
maßnahmen ab 10 Mio. Euro Baukosten über Not-
wendigkeit und gegebenenfalls Umfang eines
Nachtragsmanagements verständigen, da die
hierfür erforderlichen Finanzmittel eingeworben
und den Realisierungsträgern zur Verfügung ge-
stellt werden müssen. Ein vollständiger Verzicht
auf ein professionelles Nachtragsmanagement
für Baumaßnahmen ab 10 Mio. Euro Baukosten
muss begründet und bewusst stattfinden.

4.7 Projektauswertung und Evaluation 

Zurzeit existieren in der Bauverwaltung zu wenige
Strukturen der Erfahrungssicherung und des Wis-
senstransfers. Die Sicherung der Erfahrungen
und die Nutzbarmachung dieser für andere bzw.
künftige Projekte stellen einen wichtigen Erfolgs-
faktor für die Projektarbeit dar. Um gerade auch
die schwierigen bzw. kritischen Aspekte einfan-
gen zu können, ist ein konstruktiver Umgang mit
Planungs- und Baumängeln oder schwierigen Si-
tuationen nötig. Dieser erst ermöglicht, die in der
Projektarbeit gewonnenen Erfahrungen zu si-
chern, daraus Schlüsse zu ziehen und zu lernen.
Daher sollen zukünftig die im Rahmen der ver-
schiedenen Prozessstufen eines Bauprojektes
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gemachten Erfahrungen systematisch und regel-
mäßig ausgewertet werden:

– Entwicklung der Baukosten über die verschie-
denen Projektstufen

Die Realisierungsträger führen für ihren Zu-
ständigkeitsbereich ein System zur Erfassung
und Analyse der Baukostenentwicklung für
Projekte mit einem Baubeginn ab 2012 ein21).
Ziel dieser Maßnahme ist es, einen statistisch
abgesicherten Überblick über die Genauigkeit
von Kostenermittlungen zu erhalten und die zu
(deutlichen) Kostenabweichungen führenden
Mechanismen zu ergründen. Die Analyse der
Kostenentwicklungen darf sich nicht nur auf
das reine Zahlenwerk beschränken, sondern
muss sich auch auf die kostenwirksamen Pro-
jektinhalte erstrecken. Die aus der Analyse ge-
wonnen Erkenntnisse sind bei der Planung
sowie Kostenermittlung bzw. -veranschlagung
zukünftiger Bauprojekte zu berücksichtigen.

Im Hochbau sind Vorgaben gem. VV-Bau und
der Richtlinien für die Anwendung von Pla-
nungs- und Kostenkennwerten (RPK) bereits
festgelegt. Die Ergebnisfeststellung und die
daraus abgeleiteten Orientierungs- oder Richt-
werte sollen für die Abschätzung des Kosten-
rahmens anderer Vorhaben herangezogen
werden. Nach Abschluss einer Baumaßnahme
sind Nachweise über die tatsächlich entstan-
denen Baukosten sowie über Baugrößen und
Bauzeiten aufzustellen und bei Gesamtkosten
über 500.000 Euro der BSU, ABH 41 zu über-
senden.

– Nachtragswesen

Die Realisierungsträger werten zukünftig
Nachträge bzw. Nachtragsforderungen syste-
matisch aus und setzen die hieraus gewonne-
nen Erkenntnisse in verbindliche Vorgaben für
die Ausschreibung bzw. Bauvertragsgestal-
tung zukünftiger Bauprojekte um. Darüber hin-
aus ist das Nachtragsmanagement selbst im
Hinblick auf mögliche „Schwachstellen“ bzw.
Effizienz zu analysieren. Es bedarf einer offe-
nen Diskussion zum Nachtragswesen und dies
in erster Linie mit dem Ziel, vermeidbare
Nachträge bei zukünftigen Bauprojekten zu re-
duzieren bzw. auszuschließen.

– Projektvorbereitung

Die Bedarfs- und Realisierungsträger werten
zukünftig die „Stärken und Schwächen“ der
Projektvorbereitung nach Abschluss einer
Maßnahme systematisch aus und setzen die
hieraus gewonnenen Erkenntnisse in verbind-
liche Vorgaben für die Projektvorbereitung

zukünftiger Bauprojekte um. Über die Ergeb-
nisse der Auswertung für Projekte über 10 Mio.
Euro Baukosten ist die Senatskanzlei zu infor-
mieren.

Neben einer Auswertung der einzelnen Baupro-
jekte ist das Thema Kostenstabilität im öffent-
lichen Bauwesen regelmäßig zu analysieren. Ziel
ist es, die Wirksamkeit der mit dieser Drucksache
eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der
Kostenstabilität und die damit einhergehenden
Auswirkungen auf den Haushalt sowie den politi-
schen Entscheidungsprozess zu untersuchen
und zu bewerten. Gegebenenfalls sind abgeleitet
aus dieser Bewertung weitere Schritte einzuleiten
oder Korrekturen vorzunehmen. Ein wesentliches
Ziel muss sein, dass sich die Kostenverläufe der
Bauprojekte insgesamt – d.h. im statistischen
Sinne – in einem engeren Korridor bewegen. Die
Analyse und Bewertung der mit dieser Drucksa-
che beschlossenen Maßnahmen wird regelmäßig
alle vier Jahre unter Federführung der Senats-
kanzlei durchgeführt.

5. Handlungsfeld Haushalt und Personal

5.1 Finanzierung des technischen Personals

Für jede Baumaßnahme ist in der Vorbereitungs-
phase, d.h. vor Beginn der eigentlichen Pla-
nungstätigkeiten, im Rahmen der Entwicklung
der Projektorganisation eine Ressourcenplanung
durchzuführen. Je komplexer und kostenträch-
tiger ein Bauprojekt ist, desto systematischer und
detaillierter muss dieser Arbeitsschritt sein. Es
muss der Grundsatz gelten, dass kein Projekt
ohne ausreichende Bearbeitungskapazität be-
gonnen werden darf. Die Angemessenheit der
Bearbeitungskapazitäten sollen sich an objekti-
ven Vergleichswerten orientieren („Benchmark“),
um überzogene Forderungen zu vermeiden.

Um zukünftig für die Projektbearbeitung Haus-
haltsmittel in angemessener Höhe bereitzustel-
len, soll die Steuerung und Finanzierung des
technischen Personals bei Realisierungsträgern
grundsätzlich projektbezogen erfolgen. Damit ist
auch der Personal- bzw. Honorarbedarf für ein op-
timiertes bzw. intensiviertes Projekt- und Qua-
litätsmanagement auf Seiten der Realisierungs-
träger entsprechend der mit dieser Drucksache
entwickelten Vorgaben – insbesondere zu den
Themen Projektvorbereitung, Nachtragsmanage-
ment, Risikomanagement, Prüfung von Kosten-
unterlagen sowie Erfahrungssicherung und Wis-
senstransfer – abzudecken. 
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21) Der LSBG erfasst die Kostenentwicklung für Pro-
jekte ab 125.000 Euro Bruttobaukosten.
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Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten
lassen Einsparungen bzw. vermiedene Mehrkos-
ten in mindestens gleicher Höhe bei den Baumit-
teln erwarten. Die Finanzierung der projektbezo-
genen Bedarfe ist zusammen mit den Baukosten
innerhalb der vom Senat zu beschließenden
Investitionsvolumina im Haushalt sicherzustellen.

Die Bemessung und Bereitstellung der Mittel 
für Architekten- und Ingenieurleistungen soll
grundsätzlich an konkreten und verbindlichen
Maßstäben ausgerichtet werden. Für Architekten-
und Ingenieur- sowie Projektsteuerungsleistun-
gen existieren praxiserprobte Regelwerke zur
Leistungshonorierung22); für die Bauherrenkern-
leistungen (gem. VV-Bau, Anlage 1) sind Ho-
norarsätze durch Auswertung abgeschlossener
Projekte abzuleiten23). Zur Herstellung von Trans-
parenz und Sicherung der Wirtschaftlichkeit sind
künftig die Mittelbedarfe für Architekten- und In-
genieurleistungen, Projektsteuerung und Bauher-
renkernleistungen projektbezogen anhand dieser
Regelwerke zu ermitteln. Im Zuge der Umstellung
sind parallel zur Aufstockung der Titel für Bau-
maßnahmen die Personaltitel entsprechend abzu-
senken. Soweit ein Personalkörper in dieser
Weise über bemessene Honorare finanziert wird,
erfolgt seine Steuerung in erster Linie über dieses
System. Die Effizienzmessung erfolgt über den
Vergleich der Personalkosten mit den „verdien-
ten“ Honoraren. 

5.2 Personalmanagement in der öffentlichen
Bauverwaltung

Neben dem Regelwerk und den Organisations-
strukturen kommt in Hinblick auf die Kostenstabi-
lität von Bauvorhaben der Verfügbarkeit fachkun-
diger, versierter und motivierter Mitarbeiter eine
bedeutende Rolle zu. Vorschriften sowie Ablauf-
und Aufbauorganisation setzen nur einen Hand-
lungsrahmen – Kompetenz, Leistungen und krea-
tive Ideen des Personals in den Baudienststellen
und sonstigen Organisationseinheiten des öffent-
lichen Baumanagements bestimmen maßgeblich
das Ergebnis.

5.2.1 Ausgangssituation

Die in der Beratenden Äußerung „Kostenstabiles
Bauen“ des Rechnungshofes dargestellten Män-
gel im öffentlichen Bauwesen mit erheblichen fi-
nanziellen Nachteilen für die Stadt lassen sich
auch auf Defizite im Personalmanagement der
Freien und Hansestadt Hamburg zurückführen:

– Der Stellenabbau in der öffentlichen Bauver-
waltung hat dazu geführt, dass das Personal
vieler Baudienststellen und Organisationsein-

heiten fast ausschließlich mit sogenannten
Bauherren(kern)- und Projektsteuerungsleis-
tungen befasst ist und der weit überwiegende
Teil der Architekten- und Ingenieurleistungen
im engeren Sinne („HOAI-Leistungen“) an ex-
terne Dienstleister vergeben wird. Gerade aber
diese Arbeitsteilung und die damit verbunde-
nen Kontroll-, Überwachungs- und Prüfaufga-
ben erfordern auf Seiten der öffentlichen Bau-
herren ein hohes Maß an Kompetenz und um-
fangreiche Erfahrungen.

– Personalentwicklung und Bearbeitungsqualität
erfordern Erfahrungsaustauch und Mobilität
zwischen den verschiedenen Bedarfs- und
Realisierungsträgern. Durch die Diversifikation
der Hamburger Bauverwaltung haben sich u.a.
bedingt durch die unterschiedlichen Rechtsfor-
men erhebliche Hemmnisse beim Wechsel von
Personal zwischen den verschiedenen Be-
darfs- bzw. Realisierungsträgern ergeben. Fak-
tisch ist der Personalaustauch fast zum Erlie-
gen gekommen.

– Heutige Bauprojekte erfordern zwingend die
Anwendung professioneller Projektmanage-
mentmethoden. Ohne diese lassen sich die
hohen Anforderungen an die Kosten- und Ter-
minsteuerung, Informationsbereitstellung, Öf-
fentlichkeitsarbeit etc. nicht erfüllen. Das städ-
tische Baumanagement konnte in der Vergan-
genheit diesen Anforderungen nicht immer ge-
recht werden. Auf diversen Handlungsfeldern
des öffentlichen Bauwesens besteht daher
nach wie vor bei vielen Bedarfs- und Realisie-
rungsträgern ein mehr oder weniger ausge-
prägter Nachholbedarf an Professionalisie-
rung und Effizienzsteigerung.

Darüber hinaus wird zukünftig die Gewinnung von
neuem Personal mit einer ingenieurwissenschaft-
lichen Ausbildung schwieriger werden, da die An-
zahl der Hochschulabsolventen den Bedarf in den
kommenden Jahren bei weitem nicht abdecken
kann. Insofern wird sich die öffentliche Bauver-
waltung auf eine sich verschärfende Konkurrenz
bei der Personalgewinnung einstellen müssen.

Auch in der Mitteilung des Rechnungshof „Beauf-
tragung von Architekten und Ingenieuren im Ver-
gleich zur Eigenerstellung“ vom 29. Juni 2012
wird erneut festgestellt, dass „zur Überwachung,
Steuerung und Kontrolle der an private Architek-
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22) Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
(HOAI); Projektmanagementleistungen in der Bau-
und Immobilienwirtschaft (AHO-Schrift).

23) Für den Tiefbaubereich werden diese zurzeit beim
LSBG erarbeitet.
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ten und Ingenieure vergebenen Leistungen eine
durch eigene Erfahrung in Planung und Bauaus-
führung gereifte Kompetenz der Mitarbeiter be-
nötigt wird, um Fehlleistungen erkennen und
rechtzeitig gegensteuern zu können. Beschränkt
sich die öffentliche Bauverwaltung weiterhin auf
die Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben, wird
ein fortschreitender Kompetenzverlust eintreten.“

Dieses bedeutet für die öffentliche Bauverwal-
tung, dass sich die Personalausstattung sowohl
beim Bedarfs- als auch beim Realisierungsträger
an der Wirtschaftlichkeit, dem zu bewältigen Bau-
volumen und der Qualität der Bauprojekte orien-
tieren muss. 

5.2.2 Maßnahmen

Zur Sicherung bzw. zum Aufbau der baufach-
lichen Kompetenz ist auf allen Leistungsfeldern
des Architekten- und Ingenieurwesens und den
Bearbeitungsstufen Planung, Entwurf und Bau-
überwachung eine Erhöhung der Eigenleistungs-
quote anzustreben, wenn sie mindestens so wirt-
schaftlich ist wie eine Vergabe. Die Realisierungs-
träger sind auch unter Wettbewerbsaspekten ge-
halten, Strategien zur Sicherung bzw. Aufbau der
eigenen Baukompetenz zu entwickeln. Durch
eine Finanzierung der projektbezogenen Perso-
nal- und Honorarbedarfe aus dem Investitions-
haushalt wird es den Realisierungsträgern er-
möglicht, in eigener Verantwortung über Eigen-
erstellung oder Leistungseinkauf („make-or-buy“)
zu entscheiden. Diese Prüfung muss bei den
Dienststellen und Realisierungsträgern standardi-
siert werden. Über die Frage nach Eigenerstel-
lung oder Leistungseinkauf ist systematisch und
anhand nachvollziehbarer Kriterien zu entschei-
den. 

Die Kompetenz zur Steuerung öffentlicher Bau-
vorhaben kann nicht im Rahmen eines Studiums
vermittelt werden; sie wird insbesondere in der
(Behörden)Praxis erworben. Daher ist es auch er-
forderlich, mehr Nachwuchskräfte zielgerichtet
auf die spezifischen Anforderungen und Aufga-
ben einer Bauverwaltung vorzubereiten. Neben
der Ausbildung von Beamten für den technischen
Verwaltungsdienst sind verstärkt andere Ausbil-
dungswege, wie z. B. duale Studiengänge und
Trainee-Programme, anzubieten. Um eine nach-
haltige Optimierung des Verwaltungshandelns
bei öffentlichen Bauvorhaben zu erreichen, soll
das Thema „Kostenstabiles Bauen“ in die Ausbil-
dung der Nachwuchskräfte der Bauverwaltung in-
tegriert und in das Fortbildungsangebot für die
Mitarbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg
aufgenommen werden. Hierbei sollten insbeson-
dere die Gründe bzw. Mechanismen, die zu deut-

lichen Kostenabweichungen bei Bauvorhaben
führen können, und die möglichen Gegenmaß-
nahmen bzw. -strategien dargestellt werden.

Es soll geprüft werden, mit welchen Maßnahmen
die Bedingungen für einen Personalwechsel zwi-
schen unterschiedlichen technischen Dienststel-
len verbessert werden können, um die Verwen-
dungsbreite zu erhöhen, die Flexibilität des Per-
sonaleinsatzes zu sichern und die Fachkennt-
nisse zu vertiefen. Dabei soll auch geprüft wer-
den, unter welchen Bedingungen behördenüber-
greifende Vereinbarungen zu konkreten Zielen
und Vorgehensweisen unterstützend wirken kön-
nen. Eine solche Personalsteuerung kann nicht
ausschließlich aus einer Behörde heraus geleistet
werden, sondern bedarf der engen Zusammenar-
beit der Personalverantwortlichen der beteiligten
Stellen. Der Personalaustausch soll sich über den
Dienstherren Freie und Hansestadt Hamburg hin-
aus auch auf juristische Personen des Öffentli-
chen Rechts wie z.B. HPA, sowie auf privat-recht-
lich organisierte städtische Realisierungsträger
erstrecken. Hier müssen kurzfristig praxistaugli-
che Lösungen entwickelt werden, die trotz der teil-
weise mit Verleihung der Dienstherreneigen-
schaft verbundenen Ausgliederung dieser Einhei-
ten aus der Hamburger Verwaltung einen Perso-
nalaustausch unkompliziert ermöglichen.

5.3 Anpassung von Vorschriften und Regelwerken 

Die neue Systematik der Veranschlagung von
Kosten (siehe Abschnitt 4.1.2) erfordert eine An-
passung des derzeit gültigen Vorschriften- und
Regelwerks. Da es in einigen Bereichen überholt
und veraltet ist, muss es aktualisiert und sinnhaft
miteinander verknüpft werden. 

Dies betrifft die Verwaltungsvorschriften (VV) zur
Landeshaushaltsordnung (u. a. VV-Bewirtschaf-
tung, VV zu §§ 24 und 54 sowie zu §§ 23 und 44),
das Bauhandbuch VV-Bau, die Hamburgischen
Baurichtlinien – Ingenieurbau und die Veran-
schlagungsgrundsätze für Landschaftsbaumaß-
nahmen. 

Des Weiteren sind auch Regelwerke der Fach-
behörden, wie die Dienstanweisungen für die Auf-
stellung von Planungs- und Kostenunterlagen
und die Projekthandbücher und Geschäftspro-
zesse anzupassen. Die zuständigen Behörden
werden die entsprechenden Vorschriften und Re-
gelwerke auf die Inhalte dieser Drucksache hin
anpassen. 

6. Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, diese Mitteilung
zur Kenntnis zu nehmen.
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